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Mitgliederversammlung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz am 
15.11.2004 in Nieder-Olm 

 

Beginn: 10.10 Uhr 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit 

2. Grußworte 

a) Präsident Christoph Grimm, MdL, Landtag Rheinland-Pfalz 

b) Geschäftsführendes Präsidialmitglied Dr. Gerd Landsberg, Deutscher Städte- und 
Gemeindebund, Berlin 

c) Oberbürgermeister Reinhard Küchenmeister, Nieder-Olm 

3. Jahresrechnung 2003 

a) Prüfungsberichte 

- Zweckbetrieb 

- Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  

b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 

4. Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 

5. Wahl von sechs Wahlvorstandsmitgliedern 

6. Rheinland-Pfalz und seine Kommunen – Partnerschaft der Zukunft 
Kurt Beck, MdL, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 

7. Aussprache 

8. Verabschiedung des bisherigen Vorsitzenden und des bisherigen stellvertretenden Vor-
sitzenden 

9. Schlusswort des neu gewählten Vorsitzenden 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Elektronische Anwesenheitsliste (bes. Akte) 
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1. – Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit, 

LR Görisch: 

„Meine Damen und Herren Abgeordnete, 

Verehrte Gäste, 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich eröffne die Mitgliederversammlung 2004 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-

Pfalz und heiße Sie alle willkommen. 

Mein besonderer Gruß, verbunden mit einer herzlichen Gratulation, gilt allen bei den Kom-

munalwahlen 2004 neu oder wieder gewählten Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche Ihnen 

bei Ihrer sehr interessanten und verantwortungsvollen Aufgabe Erfolg, Stehvermögen und –

 soweit dies bei einem solchen Amt überhaupt möglich ist – stets eine glückliche Hand. 

Ich freue mich, dass wir auch zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung zahlreiche 

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und allen Bereichen der Staats- und Kommu-

nalverwaltung, der Aus- und Fortbildung, der Gerichtsbarkeit und des Rechnungshofs be-

grüßen dürfen. 

Erlauben Sie mir mit dem Hinweis auf die ausgelegte Gästeliste allen unseren Ehrengästen 

ein herzliches Willkommen im Namen des Vorstandes zu entbieten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

durch Ihre Anwesenheit unterstreichen Sie Ihre Verbundenheit mit dem Gemeinde- und 

Städtebund Rheinland-Pfalz und seinen Mitgliedern. Hierfür darf ich Ihnen im Namen aller 

Kolleginnen und Kollegen herzlich danken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Gestatten Sie mir einige Ehrengäste namentlich zu begrüßen. 

Ich begrüße: 

für die Landespolitik Herrn Landstagspräsidenten Christoph Grimm, herzlich willkommen. 

Ich freue mich, dass der Präsident des Rechnungshofs, Herr Volker Hartloff, heute Morgen 

bei uns ist. Herzlich willkommen. 
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Für den Deutschen Städte- und Gemeindebund, stellvertretend für die heute hier anwesen-

den Vertreterinnen und Vertreter der Kammern, Verbände, Versorgungskassen und weiteren 

kommunalen Organisationen, begrüße ich Herrn Dr. Gerd Landsberg. Ich möchte Gelegen-

heit nehmen ihnen nochmals zu ihrer Wiederwahl als Hauptgeschäftsführer des DStGB zu 

gratulieren. Viel Erfolg zum Wohle der Gemeinden und Städte. 

Für den Landkreistag Rheinland-Pfalz begrüße ich dessen Vorsitzenden Dr. Winfried Hirsch-

berger, herzlich willkommen. 

Wir freuen uns, dass Sie Herr Grimm, Herr Dr. Landsberg und Herr Dr. Hirschberger erneut 

unsere Gäste sind. 

Last but not least begrüße ich den Hausherrn der schönen Halle, Herrn Ortsbürgermeister 

Küchemeister. Vielen Dank, dass wir tagen können  

Mit dieser Mitgliederversammlung wird im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz ein 

personeller Umbruch vollzogen. Zum einen stehen unser langjähriger Stellvertretender Vor-

sitzender Manfred Seefeldt, der seit 1994 gemeinsam mit mir, das Amt des Vorsitzenden und 

des Stellvertretende Vorsitzenden ausübt, nicht mehr zur Wahl. Dies gilt auch für meine Per-

son, der ich seit 1992 die ‚Aufgabe wahrnehme. Ich habe vor wenigen Tagen das mir bei den 

Kommunalwahlen im Juni 2004 übertragene Amt des Landrates des Landkreises Alzey-

Worms angetreten. Darüber hinaus ergeben sich weitere  Veränderungen im  Vorstand.  

Ich möchte bereits jetzt allen Damen und Herren des Vorstandes, des Landesausschusses, 

der Ausschüsse, Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften des Gemeinde- und Städtebun-

des Rheinland-Pfalz herzlich danken für ihre bisher geleistete Arbeit im und für unseren Ge-

meinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Danken möchte ich auch für die mit mir und Man-

fred Seefeldt geübte vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.  

Lassen Sie mich kurz aus den vergangenen 12 Jahren nur einzelne Themen in Erinnerung 

rufen, die uns bewegt haben, wo wir Einfluss genommen haben und – dies darf ich rückbli-

ckend so sagen – auch erfolgreich waren.  

Beispielhaft nenne ich 

- die Novellierung des Kommunalverfassungsrechtes mit der Einführung der Urwahl der 

Bürgermeister und Landräte,  

- die Neuordnung des rheinland-pfälzischen kommunalen Finanzausgleichs,  

- die Verwaltungsmodernisierung, 

- den kontinuierlichen Auf- und Ausbau neuer Technologien in die Kommunalverwaltungen, 

- die Einführung betriebswirtschaftlichen Gedankengutes in die Kommunalverwaltungen 

und die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
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- die Währungsumstellung auf den Euro, 

- die Arbeiten zur Umstellung unseres gemeindlichen Rechnungswesens auf die Doppik, 

lassen Sie mich hierzu anmerken, es darf im Interesse der Sache keine weitere Verschie-

bung des festgelegten Zeitpunktes geben. Der 1.1.07 sollte nicht in Frage gestellt werden. 

- das neue Landeswaldgesetz, 

- unsere zahlreichen Initiativen zur Förderung und Stärkung des Ehrenamts, 

- den Ausbau der sozialen Sicherungssysteme, 

- die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz und  

- den wachsenden Einfluss europäischer Normen und Entwicklungen, worauf ich im Aus-

schuss der Regionen und dessen Präsidium für den Deutschen Städte- und Gemeinde-

bund bis zum Ende der laufenden Periode  gerne Einfluss nehmen möchte.  

Aktuell dominieren die folgenden fünf Themen das Tagesgeschäft im Gemeinde- und Städ-

tebund Rheinland-Pfalz: 

I. 
Kommunale Finanzsituation 

Erfreulicherweise steigen die Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden wieder. 

Im 1. Halbjahr 2004 überschritt die Nettogewerbesteuer die Einnahmen des Vorjahreszeit-

raumes um rd. 128 Mio. Euro, also ein Plus von 40 Prozent. Diese positive Entwicklung bei 

der Gewerbesteuer zeigt, dass es zu dieser Einnahmequelle der Städte und Gemeinden kei-

ne Alternative gibt. Zur Stabilisierung der Gewerbesteuereinnahmen haben auch die gesetz-

lichen Vorgaben, wie die Begrenzung des Verlustabzuges bei Großunternehmen oder die 

Veränderungen bei den Bemessungsgrundlagen, beigetragen. Direkte Auswirkungen erge-

ben sich durch die Senkung der Gewerbesteuerumlage, die vor wenigen Jahren zur Entlas-

tung des Bundes und der Länder im Rahmen drastisch angehoben worden war. 

Allerdings gibt die tatsächliche Situation der kommunalen Finanzen nach wie vor Grund zur 

Besorgnis. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach 2003 im ersten Quartal 

2004 erneut rückläufig (-12.5%). Die Ausgaben für die sozialen Leistungen steigen unge-

bremst weiter. Die Folge hieraus ist ein weiterer massiver Rückgang bei den kommunalen 

Sachinvestitionen. Dies führt zu einer erneuten Verschärfung der Auftragslage der Unter-

nehmen. 

Zu beachten ist hierbei der Besorgnis erregende Schuldenstand unserer kommunalen Ge-

bietskörperschaften per 31.12.2003 mit rd. 8 Mrd. Euro und die Höhe der Kassenkredite mit 

2 Mrd. Euro zum 31.12.2003. 



- 5 - 

 

 

II. 
Doppelhaushalt 2005/2006 

Vor wenigen Wochen hat Finanzminister Gernot Mittler den Doppelhaushalt für die Jahre 

2005 und 2006 eingebracht.  

Die wesentlichen Eckpunkte aus kommunaler Sicht sind:  

Die Verfassungsgrenze für die Nettokreditaufnahme wird im Kernhaushalt und unter Berück-

sichtigung der Betriebshaushalte in beiden Jahren eingehalten.  

Rheinland-Pfalz investiert in den nächsten fünf Jahren zusätzliche 125 Millionen Euro in sei-

ne Hochschulen, davon sind 50 Millionen Euro im Haushalt 2005/2006 veranschlagt.  

Die Kommunen erhalten in den nächsten beiden Jahren im Rahmen des Beistandspakts wei-

tere Darlehen in Höhe von 329 Millionen Euro. Damit werden die Mittelzuweisungen aus dem 

kommunalen Finanzausgleich, die in ihrer Höhe von der Steuereinnahmeentwicklung des 

Landes abhängen, weiter stabilisiert. Insgesamt stellt das Land den Kommunen von 2003 bis 

2006 rund 600 Millionen Euro zur Verstetigung ihrer Investitionskraft zur Verfügung. Nach 

der jüngsten Steuerschätzung dürften weitere 30 bis 40 Mio. Euro hinzukommen Durch das 

Stabilisierungsfondsgesetz soll die Garantiesumme um jeweils 1 v.H., und zwar auf 1.622 

Mio. Euro in 2005 und auf 1.638 Mio. Euro in 2006, steigen.  

Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2008 soll der jährliche Anstieg der Landesausga-

ben im Durchschnitt auf 0,8 Prozent begrenzt bleiben. Dadurch kann bis zum Ende des Fi-

nanzplanungszeitraums die Steuereinnahmelücke geschlossen und das Haushaltsdefizit von 

1.215 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 497 Millionen Euro reduziert werden. 

Die Ergebnisse der neuesten Steuerschätzung bestätigen die Ansätze des rheinland-

pfälzischen Doppelhaushalts 2005/2006. Laut regionalisierter Steuerschätzung kann das 

Land im Jahr 2005 mit Steuereinnahmen von 7.727 Millionen Euro rechnen, das sind 25 Mil-

lionen Euro weniger als im Haushaltsansatz veranschlagt.  

In 2004 fließen voraussichtlich 175 Millionen Euro weniger in die Landeskasse als im Haus-

halt angesetzt. Die unmittelbaren Einnahmen der Gemeinden und Städte konnten allerdings 

nach oben korrigiert worden. Im laufenden Jahr dürften die Kommunen des Landes um 59 

Millionen Euro mehr einnehmen als im Mai vorhergesagt in 2005 um 30 Millionen Euro mehr. 
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III. 
Beistandspakt oder Stabilisierungsfonds 

In der Diskussion um den Stabilisierungsfonds hat sich der Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-Pfalz eindeutig für die Beibehaltung des bisherigen Beistandspaktes ausgespro-

chen. Dies hat der Landesausschuss in seiner Sitzung am 11. Oktober 2004 nochmals aus-

drücklich bekräftigt. Dabei hat der Landesausschuss an die politische Zusage erinnert, dass 

die im Rahmen des Beistandspakts gewährten Verstetigungsdarlehen bis zu ihrer vollständi-

gen Tilgung zinsfrei gewährt bleiben und eine sofortige Verrechnung des Abrechnungser-

gebnisses per 31. Dezember 2006 aufgrund der Aufgaben und des Vertrauensschutzes der 

Kommunen nicht möglich ist. In Anbetracht der massiven Finanzkrise - so muss die Lage 

zwischenzeitlich eingeschätzt werden - ist auch ein teilweiser Erlass der Forderungen in Er-

wägung zu ziehen. 

Pressemeldungen zufolge haben die Koalitionsfraktionen beschlossen die Bandbreite für die 

Speisung und Ausschüttung bzw. Verrechnung der Kredite des Fonds günstiger für die 

Kommunen zu gestalten. Wir hoffen, dass auch der unsererseits kritisierte  § 5 a Abs.6 in 

Wegfall kommt. Hierdurch soll ein Einfallstor zur Umgehung des Konnexitätsprinzips besei-

tigt werden.  

Wir brauchen eine Verstetigung der Einnahmen über den 1.1.2007 hinaus. Ich frage daher, 

ob wir uns einen Verzicht auf das Stabilisierungsfondsgesetz mit den genannten Verände-

rungen  leisten können, wenn der Beistandspakt nicht verlängert wird.. 

Es darf jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, als seien die   Gemeinden und Städte fi-

nanziell angemessen ausgestattet. 

Ich möchte deutlich hervorheben, dass die Ausstattung nicht angemessen und nicht aufga-

bengerecht und natürlich kritisch hinterfragt werden muss, warum in der derzeitigen Situation 

eine langfristige Festschreibung der Finanzausgleichströme erfolgen soll.  

Der GStB hat immer klar Position bezogen und fordert deshalb wie bereits ausgeführt die 

Fortführung des Beistandspaktes über den 1.1.2007 hinaus.   

Wir fordern ferner das Land und den Bund auf eine  Gemeindefinanzreform auf den Weg zu 

bringen die diesen Namen auch verdient. Im Dezember 2003 konnten Verbesserungen er-

zielt werden die  wie bereits dargestellt aber nicht ausreichend sind. 

Wir wissen in allen öffentlichen Kassen ist Ebbe bei einer massiven hochgradigen Verschul-

dung. 
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Die bisherigen Einsparungen waren notwendig, sie werden allerdings  nicht ausreichen, Ich 

verkenne nicht, dass es natürlich auch Grenzen der Zumutbarkeit gibt und unser Bundes-

staat ist ein sozialer Rechtsstaat.  Die Kommunen brauchen Entlastung auf der Ausgaben-

seite und Finanzsicherheit und das Gerede von weiteren Steuersenkungen muss damit un-

sere Systeme nicht an die Wand gefahren werden aufhören.  

Deshalb: Die Finanzausgleichskommission und die Enquete-Kommission müssen ihre Arbeit 

fortführen. 

IV. 
Enquête-Kommission Kommunen 

Zur Zukunft der Enquete-Kommission „Kommunen" hat der Landesausschuss, ebenfalls in 

seiner Sitzung am 11. Oktober 2004 festgestellt, dass die Herausnahme einzelner Fragen 

aus der Agenda der Enquete-Kommission, mit dem Ziel, diese zum künftigen alleinigen 

Thema zu erheben, der Stellung der Kommission und auch ihrem Ansehen in der kommuna-

len Praxis nicht gerecht würde.  

Die thematisierte Stadt-Umland-Situation stellt lediglich einen Teilbereich der kommunalen 

strukturellen Probleme dar. Für den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz möchte ich 

daher feststellen, dass wir einer Reduzierung der Aufgabenstellung der Kommission auf nur 

dieses Teilsegment nicht zustimmen. Die wichtige Arbeit der Kommission muss in der um-

fassenden Form des Einsetzungsbeschlusses des Landtags und des von der Kommission 

zur Konkretisierung vorgegebenen Arbeitsplans weitergeführt werden. Die Chance, Erkennt-

nisse für die künftigen politischen Entscheidungen zu gewinnen, darf nicht vertan werden. 

Wir fordern deshalb alle Fraktionen im Landtag auf im Interesse der schwierigen finanziellen 

Situation und des Handlungsbedarfes  die Arbeit zügig aufzunehmen und fortzuführen. 

V.  
Umsetzung von Hartz IV 

Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 

2003 werden mit Wirkung vom 1. Januar 2005 die bisherigen Leistungen der Arbeitslosen- 

und Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II) unter ein-

heitlicher Trägerschaft zusammengeführt. Ergänzend zum SGB II ist das Gesetz zur Ausfüh-

rung des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches in Vorbereitung. 

Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind zum einen die Bundesagentur für Ar-

beit und zum anderen - für bestimmte Teilleistungen - die kreisfreien Städte und Landkreise 
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(kommunale Träger). Die Träger der Leistungen errichten im Bezirk jeder Agentur für Arbeit 

eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) in den eingerichteten Job-Centern. Bei den Job-Centern 

handelt es sich um Einrichtungen der Agenturen für Arbeit, die als einheitliche Anlaufstelle 

für alle eingerichtet werden, die einen Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz suchen.  

Alternative hierzu ist die Optionsmöglichkeit im Rahmen der Experimentierklausel Hiermit 

können Städte und Kreise die Leistungsträgerschaft der Grundsicherung für Arbeitssiche-

rung  übernehmen. In unserem Lande haben hiervon zwei Landkreise, der Südwestpfalzkreis 

und der Landkreis Daun Gebrauch gemacht. 

Einige ARGE sind bereits gebildet und genehmigt, weiter werden folgen. In einigen Kreisen 

werden die Übergangslösungen angewandt. 

Der GStB begrüßt die Bildung von ARGEn und fordert auch die Einbindung der Städte und 

Gemeinden des kreisangehörigen Bereiches. Die ARGEn müssen leistungsfähige Einrich-

tungen werden die bürgernah und wirtschaftlich ihre Leistungen erbringen. 

Wir sollten die Chance nutzen maßgeschneiderte Konzepte nach den örtlichen Bedürfnissen 

und Gegebenheiten in einem breiten Konsens zu erstellen und umzusetzen. 

Deshalb wird es auch notwendig sein das vorhandene Personal in den Verbandsgemeinde-

verwaltungen und Stadtverwaltungen für die Arbeit in den ARGE zu gewinnen. Wir bestehen 

allerdings im Falle der Gestellung von Mitarbeitern auf einer 100 %igen Erstattung der Per-

sonalkosten. 

Meine Damen und Herren, 

Wichtige Aufgaben und  komplexe und schwierige Probleme 

stehen auf der Agenda die aus meiner Sicht von Städten und Gemeinden nur in enger Ko-

operation untereinander und bei entsprechender Unterstützung von Bund und Land einer 

Lösung zugeführt werden können. 

Ich hoffe, dass die Föderalismus – Kommission geeignete Vorschläge zu einer besseren Ab-

grenzung der Gesetzgebungskompetenzen zu tage bringt und so die Zahl der Fälle des ge-

genseitigen Blockierens reduziert  und eine bessere Handlungsfähigkeit erreicht wird.   

Ich wünsche uns ferner, dass die Zusammenarbeit unter den KSV sowohl im Bund als auch 

im Land gestärkt wird. Geschlossenheit ist notwendig um Gehör, um  Gewicht zu erlangen 

und um Einfluss nehmen  zu können. 
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Trotz aller Veränderungen auch durch die europäische Ebene werden  unsere Städte, Ge-

meinden und Kreise wie bisher  auch künftig   ein wichtige Rolle, wenn nicht sogar eine noch 

stärkere Bedeutung, in unseren Staaten und somit für die Bürgerinnen und Bürger einneh-

men. 

Ich darf Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ab-

schließend herzlich danken für Ihre Unterstützung, die Sie mir bei meiner Arbeit gegeben 

haben. Diesen Dank möchte ich ausdrücklich auch im Namen von Manfred Seefeldt aus-

sprechen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ich rufe nun auf Punkt 2 a) der Tagesordnung und darf Sie, verehrter Herr Landtagspräsi-

dent, um Ihr Grußwort bitten.“ 

2. – Grußworte 

a) Präsident Christoph Grimm, MdL, Landtag Rheinland-Pfalz: 

„Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Görisch, 

sehr geehrter Herr Seefeldt, 

es ist eine – wie ich finde – schöne Tradition, dass der Gemeinde- und Städtebund gelegent-

lich seiner Mitgliederversammlung auch einem Repräsentanten des Landtages die Möglichkeit 

zu einem Grußwort gibt. Ich habe die Freude, in diesem Jahr den Landtag und das Präsidium 

des Landtages wieder einmal in Ihrer Mitgliederversammlung zu vertreten. Ich freue mich über 

die Gelegenheit Ihnen verdeutlichen zu können, wie eng die Zusammenarbeit zwischen dem 

Landtag, seinen Fraktionen, den Gemeinden und natürlich auch Ihrer Vereinigung ist. Das 

schlägt sich nieder vor allen Dingen natürlich auch in vielfältigen personellen Kontakten. In Ih-

ren Gremien sitzen Landtagsabgeordnete und auch heute Morgen freue ich mich, sehr viele 

Kolleginnen und Kollegen hier zu sehen, die zum Ausdruck bringen, wie wichtig das, was in 

dem Hauptreferat für die Zukunft nicht nur angemahnt wird, sondern auch verdeutlicht werden 

soll, dass es eine Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und seinen Kommunen gibt und na-

türlich auch und gerade zwischen dem Landtag und den Kommunen des Landes. Uns verbin-

det eben nicht nur die Verfassung und die politische Wirklichkeit, sondern es verbinden vor al-

len Dingen auch die Probleme in unserem Land. Der Herr Vorsitzende hat auf einige Punkte 

hingewiesen, die uns alle umtreiben müssen. Dies gilt natürlich vor allen Dingen für die Haus-

haltssituation. Die Haushalte der öffentlichen Hand sind in einer ganz schwierigen Situation 

und ich freue mich darüber, dass Sie das so mutig ausgesprochen haben, Herr Görisch, dass 
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dieses Gerede, nicht nur das Gerede, sondern auch das politische Handeln, das diesem Ge-

rede folgt, nach weiteren Steuersenkungen endlich beendet werden muss. 

Meine Damen und Herren, bei Herrn Görisch haben Sie noch Beifall geklatscht, bei mir nicht. 

Ich will daher noch etwas weiter ausholen. Ich glaube, dass das, was wir heute auch unter Po-

litikverdrossenheit diskutieren, auch damit zu tun hat, dass das Land, vor allen Dingen aber 

die Gemeinden, das, was nicht als Luxusdienstleistung, sondern was als die Substanz öffentli-

cher Dienstleistungen vom Bürger erwartet wird und erwartet werden kann, nicht mehr zu 

erbringen ist angesichts der Haushaltssituation. Ein Beispiel: Das gilt zwar weniger für die 

Kommunen, die Sie repräsentieren. Ich komme aus einem Oberzentrum, aus Trier, und be-

nutze dieses Beispiel immer dafür, dass es offensichtlich in unserem Land Kinder zweiter oder 

dritter Klasse gibt. Die Schulkinder, die in Trier in die Schule gehen müssen, haben eine we-

sentlich schlechtere Ausstattung in ihren Schulen – Räume, Lehrmittel, Lernmittel – als in den 

Gemeinden des Landkreises. Das kann doch richtig sein. Von daher glaube ich, dass das 

Thema der Enquête-Kommission Stadt/Umlandbeziehung nicht schlecht gewählt ist, meine 

Damen und Herren. Ob dies das ausschließliche Thema sein darf oder sein soll, in diese Dis-

kussion möchte ich mich nicht einmischen, ich möchte jedoch hinzufügen, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, meine Damen und Herren, ich teile den Wunsch von Herrn Görisch und sicher 

von Ihnen allen, dass die Kommission sehr bald ihre Arbeit wieder aufnehmen wird. Aber auch 

und vor allem zu diesem Thema. Wir brauchen ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit, dass 

auch dem Staat das gegeben werden muss, was er braucht, um die Ansprüche seiner Bürge-

rinnen und Bürger zu erfüllen. Deswegen ist eine große Gemeindefinanzreform wichtig, aber 

sie darf nicht zum Ziel haben, wieder nur den Mangel zu verteilen, sondern es kommt darauf 

an, dass es eine gerechte Verteilung der öffentlichen Mittel auch und gerade für die Gemein-

den geben wird. Nun hat der Vorsitzende auf – wie ich finde – eines der zentralen Reformpro-

jekte in diesen Wochen und Monaten in der deutschen Politik hingewiesen, nämlich die Föde-

ralismusreform. Es gibt heute im Rahmen meines Grußwortes sicher keinen Sinn, auf Details 

einzugehen, aber die politische Bedeutung dieser Föderalismusreform – übrigens nicht nur im 

Verhältnis vom Bund zu den Ländern, sondern auch im Verhältnis zu den Gemeinden – ist in 

vielen Leitartikeln und in vielen Diskussionen, die Sie sicher verfolgt haben, immer wieder un-

terstrichen worden. Man wird ohne Übertreibung sagen können, unser politisches System wird 

Schaden nehmen, wenn es nicht gelingt, dieses Reformprojekt nicht im Nullsummenspiel en-

den zu lassen. Es wird eine umfassende Reform unserer Staatsorganisationen geben müs-

sen, die deutlich macht, dass dieser altdeutsche Grundsatz, nämlich dass der, der bestellt, 

bezahlt, dass das auch rechtlich - verfassungsrechtlich unterfüttert wird; dass die Zuständig-

keiten so verteilt werden, dass diesem Grundsatz auch Rechnung getragen werden kann und 

vor allen Dingen – und das ist mir das Hauptanliegen bei dieser Diskussion - dass die Bürge-

rinnen und Bürger wieder wissen, wer für was in der Politik eigentlich politische Verantwortung 

trägt und sie damit auch die Chance haben, uns dafür verantwortlich zu machen. Denn – Herr 
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Görisch hat auf die Kommunalwahlen hingewiesen – auch diese Kommunalwahl wie auch 

Landtagswahl werden ganz überwiegend unter bundespolitischen Gesichtspunkten geführt. 

Der Wahlkampf wird so geführt, und die Entscheidungen sind geprägt durch das bundespoliti-

sche Klima. Das kommt mal dem – mal dem zugute, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck 

von Kommunalwahlen oder von Landtagswahlen sein, dass es sich dabei um kleine Bundes-

tagswahlen handelt. Und es handelt sich um kleine Bundestagswahlen, weil die Bürgerinnen 

und Bürger nicht mehr hinreichend vermittelt bekommen, wer für was verfassungsrechtlich, 

gesetzgeberisch eigentlich zuständig ist. Das führt zu Politikverdrossenheit, das führt zu weni-

ger Demokratie und deshalb brauchen wir eine umfassende Reform, auf die ich hoffe, vor al-

len Dingen nachdem in der letzten Woche die Bundesregierung ihre Vorschläge für eine sol-

che Änderung der Verfassung auf den Tisch gelegt hat. 

Meine Damen und Herren, das wird auch erhebliche Auswirkungen auf die Kommunen haben, 

denn das, was Sie zu Recht gegenüber dem Landesgesetzgeber, dem Verfassungsgesetzge-

ber eingefordert haben, nämlich die verfassungsrechtliche Absicherung des Konnexitätsprin-

zips, das gilt natürlich gleichermaßen auch gegenüber dem Bund. Ich bin sehr gespannt, ob 

es gelingen wird, das, was uns in Rheinland-Pfalz mit verfassungsändernder Mehrheit gelun-

gen ist, nämlich das sog. Konnexitätsprinzip in die Verfassung zu schreiben, ob uns das auch 

auf Bundesebene gelingen wird. Ich habe die Hoffnung, dass das möglich ist und vor allen 

Dingen bin ich mir sicher, dass die politische Kultur in unserem Lande davon profitieren wird 

und dass damit ein Beitrag zum Abbau von Politikverdrossenheit geleistet werden kann. Ich 

möchte die Gelegenheit heute nutzen, Ihnen Herr Seefeldt, Ihnen Herr Görisch, für die lang-

jährige, gute kollegiale Zusammenarbeit mit dem Landtag persönlich zu danken, als Reprä-

sentanten des Gemeinde- und Städtebundes. Aus den unterschiedlichsten Gründen stehen 

Sie für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass auch 

mit dem später zu wählenden neuen Vorstand die bewährte und offene, auch Kritik ertragende 

Zusammenarbeit genauso fruchtbar fortgesetzt werden kann. Ich wünsche Ihnen persönlich, 

auch dem Gemeinde- und Städtebund, eine gute Zukunft.“ 

LR Görisch: 

„Herr Landtagspräsident Grimm, herzlichen Dank für die guten Wünsche, insbesondere für 

den Gemeinde- und Städtebund, aber auch die persönlichen Wünsche. Ich darf Danke sagen 

für Ihr Grußworte und darf auch noch mal Dank sagen für die stete Diskussionen, die wir in 

der vergangenen Jahren immer wieder geführt haben, und ich darf darum bitten, dass der Dia-

log nicht abreißt, dass wir weiter intensiv miteinander diskutieren, um eine Fortentwicklung un-

serer Gesellschaft gewährleisten zu können. Vielen Dank. 

Ich darf nun Herrn Dr. Landsberg um sein Grußwort bitten.“ 
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b) Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied, DStGB: 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender Görisch, 

lieber Kollege Steenbock,  

zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auf der Mitgliederversammlung des Ge-

meinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz Gast sein zu können und das Wort an Sie zu rich-

ten. Ich denke, dies ist auch Ausdruck der außerordentlich guten Zusammenarbeit zwischen 

dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und seinem Mitgliedsverband in Rheinland-Pfalz. 

Vieles, was wir auf der Bundesebene erreichen konnten, ist gerade auch darauf zurückzufüh-

ren, dass es einen engen und stetigen Kontakt zwischen unseren beiden Verbänden gegeben 

hat und gibt. 

Ich möchte mein Grußwort nutzen, um drei ganz zentrale kommunale Probleme anzuspre-

chen: 

1. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, 

2. die neue europäische Verfassung aus kommunaler Sicht und 

3. die Föderalismuskommission und ihre voraussichtlichen Ergebnisse. 

1. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 

Meine sehr verehren Damen und Herren,  

kaum ein Thema hat die Politik in den letzten Monaten so bewegt, wie die Zusammenle-

gung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Wie Sie wissen, haben Städte und Gemeinden 

stets die Zusammenlegung beider Systeme gefordert, um Doppelbürokratie abzubauen 

und um den Betroffenen besser helfen zu können. 

Wir haben dies auch immer mit der Erwartung verknüpft, dass die Kommunen von Sozial-

hilfekosten teilweise entlastet werden, um so wieder Kraft für Investitionen zu gewinnen. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hat es eine harte Auseinandersetzung darüber 

gegeben, in welcher Weise und in welcher Höhe der Bund die Kommunen entlasten 

muss. 

Zunächst hatte sich der Bund geweigert, sich überhaupt an den Unterkunftskosten zu 

beteiligen. Dann wurden 800,00 Mio. € angeboten, schließlich 1,8 Mrd. € und am Ende 

haben wir eine Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten in Höhe von 3,2 Mrd. € 

pro Jahr durchsetzen können. Dies entspricht einer Beteiligung des Bundes an den Un-

terkunftskosten von immerhin 29,14 % der Gesamtkosten. 
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Zusätzlich wurde zur Sicherstellung der Entlastung der Kommunen eine Revisionsklausel 

normiert. Mit dieser Revisionsklausel wird die quotale Beteiligung des Bundes erstmals 

zum 1. März 2005 eingehend überprüft, um sicherzustellen, dass die Entlastungswirkun-

gen tatsächlich eintreten. 

Aus meiner Sicht ist diese Regelung, ein Quantensprung im Verhältnis zwischen Kommu-

nen und Bund. Erstmals ist so etwas wie Konnexität gesetzlich fixiert worden und der 

Bund hat sich zu dem Grundsatz „Wer bestellt, der bezahlt!“ bekannt. 

Ich gebe offen zu, dass ich auf dieses Ergebnis als kommunaler Spitzenverband auch ein 

wenig stolz bin, da ein solcher Vorgang ohne Vorbild in der Geschichte der Bundesrepu-

blik Deutschland ist. 

Es gibt bei der Hartz IV-Reform noch einen anderen ganz wichtigen Aspekt aus der Sicht 

der Städte und Gemeinden. 

Der Bundeskanzler und die Bundesregierung haben nämlich versichert, dass die Städte 

und Gemeinden durch die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe bundes-

weit um 2,5 Mrd. Euro jährlich entlastet werden. Wir als Deutscher Städte- und Gemein-

debund werden sehr genau darauf achten, dass diese Zusage eingehalten wird. Es kann 

nicht nur darum gehen, dass neu entstehende Belastungen im Rahmen der Hartz IV-

Reform kompensiert werden. 

Mit Blick auf die Kreisebene ist auch ganz wichtig, dass Entlastungen der Städte und Ge-

meinden bei den Sozialhilfeaufgaben nicht durch eine Erhöhung der Kreisumlage wieder 

aufgezehrt werden. Weiterhin wird es wichtig sein, darauf zu achten, dass die kreisange-

hörigen Städte und Gemeinden nicht bei der Weitergabe bei der Wohngeldentlastung des 

Landes an die Kommunen benachteiligt werden. 

Wir erwarten von den Kreisen, dass diese die Umsetzung der Hartz IV-Reform nicht zur 

Erhöhung der Kreisumlage ausnutzen. Sollte es zu Mehrbelastungen kommen, werden 

diese durch die Revision ausgeglichen. Etwaige Mehrbelastungen müssen bis dahin an-

derweitig zwischenfinanziert und im Kreisetat gesondert ausgewiesen werden. 

Nicht zuletzt deswegen fordern wir auch die Bundesregierung dazu auf, unverzüglich mit 

den Vorbereitungen für das Revisionsverfahren zu beginnen. Die Verständigung über das 

Verfahren und den Umfang der Datenerhebung muss im gegenseitigen Einvernehmen mit 

den Kommunen erfolgen. Daher müssen die kommunalen Spitzenverbände an diesen Ar-

beiten von Anfang an effektiv beteiligt werden.  

Was die konkrete Ausgestaltung vor Ort angeht, muss diese im Dialog mit allen arbeits-

markt- und sozialpolitischen Akteuren geschehen. Die örtlichen Strukturen der Beschäfti-

gungsförderung sind zu erhalten. Durch den Dialog kann insbesondere auch den Beden-
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ken des Handwerks und des Mittelstandes gegen öffentlich geförderte Beschäftigung 

Rechnung getragen werden. 

Meine Damen und Herren, 

es werden gerade die Städte und Gemeinden sein, die vor den Bürgerinnen und Bürgern 

in der Pflicht stehen, die Hartz IV-Reform zu erklären und zu verwirklichen. 

Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die Menschen vor dem neu-

en System Angst haben und deshalb auf die Straße gegangen sind. Ich habe allerdings 

nach wie vor den Eindruck, dass viele Menschen über die wichtigen Förderelemente des 

Gesetzes nicht ausreichend informiert sind. 

Jeder Jugendliche bis 25 Jahre, der heute gegen Hartz IV protestiert, sollte wissen, dass 

er gegen seinen eigenen Rechtsanspruch demonstriert. Denn ab 1. Januar 2005 haben 

alle Jugendlichen bis 25 Jahre einen Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz, einen 

Arbeitsplatz oder eine gemeinnützige Beschäftigung. Es wird schwer genug sein, diesen 

Rechtsanspruch zu erfüllen. Denn Ende August 2004 waren in Westdeutland 355 000 

Personen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Arbeitslosenquote 

von 12,8 %. 

Die Reform wird letztlich nur akzeptiert werden, wenn es tatsächlich gelingt, Arbeitsgele-

genheiten zu schaffen. Erst wenn die Menschen Arbeitsangebote erhalten und mit den 

ersten Überweisungen des neuen Arbeitslosengeldes II feststellen, dass diese Leistung 

eben keine Armut per Gesetz ist, werden sie Hoffnung schöpfen. 

Zusätzlich brauchen wir natürlich mehr Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt. Um Men-

schen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, müssen wir der Politik immer wieder deutlich 

machen, dass die Investitionskraft der Kommunen gestärkt werden muss. Nur so wird das 

örtliche Handwerk und der Mittelstand in die Lage versetzt, Aufträge zu erteilen und Ar-

beitsplätze zu schaffen. In der Verdeutlichung dieses Zusammenhangs sehe ich einen 

ganz wichtigen Auftrag der kommunalen Spitzenverbände auf Bundes- wie auch auf Lan-

desebene. 

Dabei muss man wissen, dass in den letzten zehn Jahren die kommunalen Investitionen 

dramatisch um 37 % oder mehr als 10 Mrd. € abgestürzt sind. Wie fatal dies ist, kann je-

der an der Infrastruktur von Schulen, Wegen, Straßen und Plätzen sehen. Hier brauchen 

wir eine Wende und zwar nicht übermorgen, sondern jetzt und heute. 

All dies, meine Damen und Herren, werden wir allerdings nur schaffen, wenn Bund, Län-

der, Kommunen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und alle anderen Institutionen in 

dieser Gesellschaft diese zentrale Frage gemeinsam angehen. Wir müssen den Men-

schen endlich wieder Hoffnung machen. Die Deutschen müssen aufhören – wie Altbun-
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despräsident Rau gesagt hat – in ihrer kollektiven Depression zu verharren. In keinem 

Land, wird mit so großer Lust so schlecht und so negativ über das eigene Land gespro-

chen wie hier in Deutschland. 

Wer heute die Zeitung aufschlägt, findet eigentlich immer nur schlechte Nachrichten. 

- Die Steuerreform gescheitert, 

- die Gesundheitsreform ein Fiasko, 

- die Arbeitslosigkeit gestiegen, 

- das Rentensystem nicht zu retten, 

- die Aussichten dunkel, 

- die Wirtschaft und der Staat am Ende. 

Immer frei nach dem Motto: „Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“, und dann 

meine Damen und Herren, wundern wir uns, dass die Menschen Ängste haben und auf 

die Straße gehen. 

Dabei wird übersehen, dass wir immer noch in einem sehr erfolgreichen und verglichen 

mit anderen Ländern bedeutsamen Land leben. 

Deutschland ist vor den USA und Japan noch immer Exportweltmeister. Im Jahre 2002 

haben wir Waren und Dienstleistungen im Wert von 750 Mrd. € exportiert. Und es ist auch 

nicht zutreffend, dass wir einen dramatischen Abbau von Arbeitsplätzen hatten, obwohl 

uns natürlich Arbeitsplätze fehlen. In den alten Bundesländern hat die Zahl der Erwerbstä-

tigen von 1999 mit 29,7 Mio. auf 31,2 Mio. im Jahr 2003 zugenommen. Rechnet man die 

Bauwirtschaft heraus, ist immerhin auch in den jungen Bundesländern die Wirtschaft in 

den letzten Jahren um über 3 % gewachsen und liegt damit deutlich vor den alten Bun-

desländern. 

Natürlich haben wir Strukturprobleme, aber die müssen wir mit Energie und Hoffnung an-

gehen. Es ist ja kein Zufall, dass eine bedeutende amerikanische Zeitung vor wenigen 

Wochen geschrieben hat, dass Einzige, was die Deutschen wirklich fürchten müssen, ist 

ihre eigene Angst vor der Zukunft. 

Ein weiteres wichtiges Thema wird die Kommunen in den nächsten Monaten und Jahren 

beschäftigen. Das ist die Europapolitik. 

2. Die europäische Verfassung aus kommunaler Sicht  

Der Europäischen Union, meine Damen und Herren, wird zu Recht vorgeworfen, dass sie 

weitgehend „kommunal blind“ ist. Ein Blick in den EG- und den EU-Vertrag bestätigt die-

sen Befund: Die Kommunen tauchen dort nur an ganz wenigen Stellen auf, z. B. beim 

Ausschuss der Regionen und beim Kommunalwahlrecht der Unionsbürger. An keiner 
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Stelle des heute geltenden europäischen Vertragsrechts werden die Kommunen mit ihren 

Rechten und Kompetenzen anerkannt.  

Im Februar 2002 hat sich der Konvent zur Zukunft Europas, kurz EU-Konvent, gebildet, 

um eine neue Europäische Verfassung auszuarbeiten. Wir haben diese einmalige Situati-

on sofort als Chance begriffen, das Recht der kommunalen Selbstverwaltung in der neuen 

Europäischen Verfassung abzusichern. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat 

sich von Beginn der Arbeiten an intensiv in die Debatte eingebracht, insbesondere auch 

mit unserem Schwesterverband in Österreich und mit den skandinavischen Kommunal-

verbänden.  

An erster Stelle unserer Forderungen stand natürlich die Achtung der kommunalen 

Selbstverwaltung in der EU-Verfassung. Weitere wichtige Forderungen betrafen die Be-

reiche der Gesetzesfolgenabschätzung und der finanziellen Belastungen der Gebietskör-

perschaften bei EU-Vorhaben. Schließlich wollten wir eine Stärkung des beratenden Aus-

schusses der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der Europäischen Union, 

kurz dem Ausschuss der Regionen. Nachdem anfänglich im Konvent die Skepsis gegen-

über einer Stärkung der Kommunen in Europa sehr groß war, konnten wir im Verlauf der 

Arbeiten doch ganz wichtige Erfolge erzielen:  

Der EU-Verfassungstext sieht eine entscheidende Stärkung der Kommunen in Europa 

vor. Ich will hier einige Beispiele nennen:  

1. Die ausdrückliche Achtung des Rechts der kommunalen Selbstverwaltung,  

2. die Einbeziehung der Kommunen in die Subsidiaritätsprüfung und eine deutliche 

Stärkung des Subsidiaritätsprinzips mit einer klaren Kompetenzzuordnung,  

3. den Ausbau der Konsultation der Kommunen in Europa,  

4. die Verschaffung eines eigenen Klagerechts des Ausschusses der Regionen vor 

dem Europäischen Gerichtshof bei einer Verletzung der kommunalen und regiona-

len Rechte, 

5. die Einführung von Folgenabschätzungsverfahren, vor allem mit Blick auf die admi-

nistrativen und finanziellen Folgen der EU-Gesetzgebung und –politik auf die kom-

munale Ebene.  

Damit, meine Damen und Herren, haben wir aus meiner Sicht mehr erreicht, als wir zu 

Beginn der Beratungen erwarten konnten. Der Auf- und Ausbau unseres Europabüros hat 

sich aus meiner Sicht damit bereits gelohnt. Zumal eine solche Chance, an einer Verfas-

sung mitzuwirken, die am Ende über 400 Mio. Menschen betreffen wird, in meiner Gene-

ration sicherlich nicht noch einmal wiederkehren wird. Ich denke, es muss unsere Aufgabe 
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sein, diese Verfassungsbestimmung auch mit Leben zu füllen und die politische Arbeit 

einzubringen.  

Vor diesem Hintergrund haben wir in diesen Tagen eine Initiative gestartet, um in den 

Fraktionen des Europäischen Parlamentes jeweils einen Kommunalpolitischen Sprecher 

für den Deutschen Städte- und Gemeindebund zu gewinnen. Die ersten Reaktionen sind 

positiv und ich gehe davon aus, dass wir damit unseren Einfluss in Brüssel deutlich erhö-

hen werden.  

Lassen Sie mich zum Abschluss, meine Damen und Herren, noch einen Blick auf die Fö-

deralismusdebatte werfen. 

3. Die Föderalismuskommission und ihre Ergebnisse  

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, hat die so genannte Föderalismuskommission 

Ende letzten Jahres, nämlich am 7. November 2003 ihre Arbeit aufgenommen. Der Kom-

mission gehören 32 Mitglieder - 16 Bundestags- und 16 Bundesratsvertreter - sowie die 

Geschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene an. Unsere zentra-

len Forderungen in der Kommission lauten:  

- Eine Beschränkung des unmittelbaren Durchgriff des Bundes auf die Kommunen (Art. 84 
ff. GB); 

- die Einführung des Konnexitätsprinzips; 

- die Verankerung eines Konsultationsmechanismusses im Grundgesetz; 

- die Verankerung von Anhörungsrechten der kommunalen Spitzenverbände. 

Ziel der Kommissionsarbeit ist es insbesondere, die Kompetenzen des Bundes und der 

Länder klarer voneinander abzugrenzen. Die Blockademöglichkeiten des Bundesrates 

müssen reduziert werden, um damit auch die Umsetzung von EU-Recht zu beschleuni-

gen. Zurzeit ist Deutschland das am häufigsten verklagten Land in der EU, da durch die 

Form unserer Gesetzgebung die Umsetzung von EU-Recht zu lange dauert. 

Ich bin sicher, dass man noch im Herbst in dieser Kommission zu einem Ergebnis kom-

men wird. Die Länder haben ein großes Interesse, einen Teil der Gesetzeskompetenz des 

Bundes zu erlangen, um so die Länderparlamente zu stärken. Umgekehrt hat der Bund 

ein erhebliches Interesse daran, die Mitwirkung des Bundesrates und damit auch die Blo-

ckademöglichkeiten zu reduzieren. Naturgemäß stehen die kommunalen Fragen nicht un-

bedingt im Vordergrund. Gleichwohl bin ich ganz zuversichtlich, dass wir in wesentlichen 

Punkten weiterkommen werden. 

Ein Anknüpfungspunkt für das so genannte Konnexitätsproblem ist Art. 84 GG. Danach ist 

bei Bundesgesetzen, die durch die Länder ausgeführt werden, die Regelung von Behör-

deneinrichtungen und Verwaltungsverfahren grundsätzlich Sache der Länder, soweit nicht 
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der Bund durch Bundesgesetz, das dann der Zustimmung des Bundesrates bedarf, „et-

was anderes regelt“, d. h. Behördeneinrichtungen und Verwaltungsverfahren selbst nor-

miert. 

Dies ist in ganz vielen Fällen geschehen und somit ist Art. 84 Abs. 1 GG dafür verantwort-

lich, dass etwa 60 Prozent aller Gesetze Zustimmungsgesetze sind und die jeweilige par-

lamentarische Opposition ggf. im Bundesrat blockieren kann. 

Hier wird nun der Vorschlag diskutiert, Zugriffsrechte der Länder auf die Verfahrensrege-

lung in den Bundesgesetzen zu schaffen. Mit diesem Zugriffsrecht würde das Zustim-

mungserfordernis der Länder im Bundesrat entfallen. Das heißt, der Bund könnte im Prin-

zip keine Verfahrensregelungen mehr treffen. Die Verfahrensregelungen wären in der 

Verantwortung der Länder. In den Ländern gilt aber zwischenzeitlich überall das Konnexi-

tätsprinzip im Verhältnis zu den Kommunen. Insoweit könnte eine Änderung des Art. 84 

durchaus auch im Interesse der Kommunen liegen. 

Parallel dazu wird allerdings auch eine ausdrückliche Normierung des Konnexitätsgrund-

satzes in Art. 104a GG diskutiert. Dies stößt allerdings sowohl beim Bund wie auch teil-

weise bei den Ländern auf Widerstand. Insofern vollzieht sich jetzt auf Bundesebene eine 

Diskussion, die auch in allen Ländern stattgefunden hat, dort allerdings mit deutlichem Er-

folg für die kommunalen Spitzenverbände. 

Zurzeit versuchen wir auch eine Änderung des Art. 28 Abs. 2 durchzusetzen. Dafür wird 

vorgeschlagen, folgenden weiteren Satz in Art. 28 Abs. 2 aufzunehmen: 

„Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die dazu erforderliche Finanz-

ausstattung“. 

Einen ähnlichen Vorschlag hatte die SPD 1994 in die damalige gemeinsame Verfas-

sungskommission von Bundesrat und Bundestag eingebracht. Mit einer solchen Regelung 

würde deutlich gemacht, dass zur kommunalen Selbstverwaltungsgarantie auch ein An-

spruch auf eine finanzielle Mindestausstattung gehört. 

Zusätzlich wollen wir auch unsere Anhörungsrechte im Grundgesetz verankert wissen. 

Deshalb haben wir eine weitere Ergänzung in Art. 28 Abs. 2 GG vorgeschlagen. Sie lau-

tet: 

„Bevor durch Gesetz oder Verordnung Fragen geregelt werden, welche die Gemeinden 

oder Gemeindeverbände unmittelbar berühren, sind die kommunalen Spitzenverbände 

rechtzeitig zu hören“. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Landesverfassungen von 8 Flächenländern ver-

gleichbare Regelungen enthalten. 
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Sicherlich werden nicht alle unsere Wünsche wahr werden, aber ein Teil unserer Forde-

rungen wird sich sicherlich in der Verfassung wieder finden. Auch dies ist neben der be-

reits dargestellten neuen EU-Verfassung ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunft der 

kommunalen Selbstverwaltung. 

Wir sollten, meine Damen und Herren, niemals vergessen, dass vor fünf oder zehn Jah-

ren niemand daran geglaubt hätte, dass es in allen Ländern ein Konnexitätsprinzip zu 

Gunsten der Kommunen gibt und dass man tatsächlich in einer Föderalismuskommission 

auf Bundesebene diese Fragen in aller Breite sowohl auf Bundes-, wie auf Länderebene 

diskutiert. 

Ich hoffe sehr, dass ich bei Ihrer nächsten Veranstaltung Ihnen entsprechende Ergebnis-

se vorlegen kann und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

LR Görisch: 

„Herr Dr. Landsberg, Sie haben aufgezeigt, dass wir auf vielen Feldern weitere Erfolge benöti-

gen, damit wir unsere Gemeinden weiter entwickeln können. Nochmals herzlichen Dank, und 

ich darf nun den Ortsbürgermeister, Herrn Küchenmeister, um sein Grußwort bitten.“ 

c) BmO Reinhard Küchenmeister, Nieder-Olm: 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender Görisch, 
sehr geehrter Herr Seefeldt, 
sehr geehrter Herr Präsident des Landtages, Christoph Grimm, 
sehr geehrter Herr Dr. Landsberg, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
sehr geehrte Damen und Herren,, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich freue mich ganz besonders, Sie zur Mitgliederversammlung des Gemeinde- und Städte-

bundes Rheinland-Pfalz hier in der Ludwig-Eckes-Festhalle in Nieder-Olm begrüßen zu kön-

nen. 

Vielen von Ihnen wird die Ortsgemeinde Nieder-Olm, unmittelbar vor den Toren der Landes-

hauptstadt, dem Rhein-Main-Gebiet und dem Frankfurter Flughafen gelegen, vielleicht als Sitz 

des Traditionsunternehmens Eckes AG bekannt sein. Darauf sind wir sehr stolz. Immerhin ist 

die Entwicklung der Ortsgemeinde – Sitz der gleichnamigen Verbandsgemeinde mit ca. 

30.000 Einwohnern und zwischenzeitlich ein Mittelzentrum im Ergänzungsnetz - untrennbar 

mit diesem Unternehmen verbunden. So trägt auch unsere Veranstaltungshalle, in der wir uns 

jetzt befinden, den Namen von Ludwig Eckes. Dieses Unternehmen ist neben einigen anderen 

auch heute noch mit ca. 500 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde. 
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Nieder-Olm hat sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. So konnte durch eine der 

größten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz (30 ha Bruttobauland-

fläche) die Einwohnerzahl von ca. 7.000 im Jahre 1999 auf zwischenzeitlich fast 9.000 in 2004 

gesteigert werden. Insbesondere für junge Familien bietet die Gemeinde hervorragende An-

gebote: Mehrere – auch konfessionelle – Kindergärten, Grundschule, Regionalschule und das 

größte Gymnasium in Rheinland-Pfalz mit ca. 1.500 Schülerinnen und Schülern , sowie zwei 

Sonderschulen mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung und Lernen mit einem 

Einzugsbereich weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus, bieten für den Nachwuchs ein 

hervorragendes Bildungsangebot. Vervollständigt wird das Angebot mit einer umfangreichen 

Infrastruktur im ärztlichen und zahnärztlichen Bereich, im Einzelhandel sowie im sportlichen 

und Freizeitbereich. Insgesamt 3 Großsporthallen – 2 mit Tribünen -, zwei Sportplätze sowie 

Frei- und Hallenbad der Verbandsgemeinde – das Rheinhessenbad – schaffen ein großes 

Angebot für sportliche Aktivitäten. So engagieren sich in den 2 größten Sportvereinen ca. 

1.800 und ca. 500 Mitglieder. Auch die Kultur mit verschiedenen Veranstaltungsreihen und ca. 

40 Vereinen bietet ein umfangreiches Angebot zur Freizeitgestaltung. Wohnortnahe Arbeits-

plätze in insgesamt drei  Gewerbegebieten, in denen u.a. die Firmen Tengelmann, Daim-

ler Chrysler und die Werkstätte für Behinderte vertreten sind, runden das Bild ab und machen 

die Ortsgemeinde attraktiv. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie mit diesen kurzen Ausführungen über 

die Ortsgemeinde Nieder-Olm nicht gelangweilt und Ihnen gleichzeitig einen Überblick über 

die Gemeinde gegeben zu haben. Ich wünsche Ihnen für den weiteren Verlauf der Veranstal-

tung gute Beratungen und Ergebnisse. Fühlen Sie sich in der Ludwig-Eckes-Festhalle der 

Ortsgemeinde Nieder-Olm wohl und beehren Sie uns mit Ihrem Besuch bald wieder. Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

LR Görisch: 

„Vielen Dank für Ihr Grußwort und wir wünschen Ihnen allen weiterhin eine positive Entwick-

lung hier in Nieder-Olm, der Ortsgemeinde, wie auch der Verbandsgemeinde. Dankeschön. 

Meine Damen und Herren, ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 3 – Jahresrechnung 

2003 – auf. Ich darf zunächst bitten, dass Herr Bellefontaine seinen Bericht vorträgt.“ 
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3. – Jahresrechnung 2003 

a) Prüfungsberichte 

− Zweckbetrieb 

− Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

Herr Bellefontaine, Mittelrheinische Treuhand: 
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir waren auch in diesem Jahr beauftragt gewe-

sen, gemeinsam mit der Geschäftsführung den Jahresabschluss vorzubereiten, der dann an-

schließend von Herrn Dr. Höflich, Wirtschaftsprüfer zu Mainz, geprüft worden ist. 

Vorab: Die Prüfung ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für beide Betriebe, 

nämlich für den Zweckbetrieb und für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, abgeschlossen 

worden. 

Meine Damen und Herren, um Sie nicht zu sehr zu langweilen, werde ich mich heute darauf 

konzentrieren, Ihnen etwas Neues vorzutragen, nämlich eine sogenannte konsolidierte Bilanz. 

Erstmals hat der Gemeinde- und Städtebund sowohl den Zweckbetrieb als auch den wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb nach kaufmännischen Gesichtspunkten erstellt, also eine Ge-

winn- und Verlustrechnung und eine Bilanz erstellt. 

Zur konsolidierten Bilanz: Die Bilanzsumme beträgt 8.579.000 € und setzt sich im Wesent-

lichen wie folgt zusammen: 

Das Anlagevermögen der Gesellschaft beträgt 6.030.000 € und setzt sich im Wesentlichen 

aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten in Höhe von 1,5 Mio. €, das ist das Haus, in 

dem sich die Geschäftsstelle befindet, der Beteiligung an verbundenen Unternehmen, im We-

sentlichen die OrgaSoft Kommunal, Umweltlabor Westpfalz, und 2,3 Mio. € Wertpapiere des 

Anlagevermögens zusammen. Die kurzfristigen Forderungen betragen 2,5 Mio. €.  

Stellt sich die Frage: Wie ist dieses Vermögen finanziert? Durch 4,4 Mio. € Eigenkapital, das 

sind stattliche 52 %, durch Rückstellungen in Höhe von 2,5 Mio. €, das sind 29 %. Die wesent-

lichen Positionen betreffen die Pensionsrückstellungen. An der Stelle kann ich Ihnen bestä-

tigen, der Gemeinde- und Städtebund hat seine künftigen Verpflichtungen aus Pensions-

zahlungen zu 100 % finanziert und auch entsprechend zurückgestellt, so dass hier an dieser 

Stelle keine Finanzierungslücke oder Risiko für die Zukunft zu erwarten wäre. Die kurzfristigen 

Verbindlichkeiten betragen 1,5 Mio. €. Das ist etwa der gleiche Betrag, wie der GStB Grund-

stückvermögen hat, so dass auch die Fremdfinanzierung ordnungsgemäß und langfristig ge-

sichert ist. 
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Zur Gewinn- und Verlustrechnung noch ein paar wenige Worte: Es wurden Mitgliedsbeiträge 

in Höhe von rd. 1,8 Mio. € im Haushalt I vereinnahmt. Im Haushalt II wurden Umsatzerlöse 

von 1,5 Mio. € erzielt, so dass die Gesamtleistung unter Einbeziehung sonstiger Erträge kon-

solidiert 3,7 Mio. € beträgt. 

Nach Abzug von Personalaufwendungen in Höhe von 2.011.000 € sind im Wesentlichen noch 

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 1 Mio. € zu erwähnen, so dass das Gesamt-

ergebnis zu einem Jahresüberschuss von 49.447,41 € führt. Also der Zweckbetrieb und der 

wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zusammen führen zu einem ausgeglichenen Ergebnis von 

49.000 €. 

Als Resümee kann ich Ihnen bestätigen: Die Finanzen sind geordnet, die Finanzierung stimmt. 

Langfristiges Vermögen ist langfristig finanziert, und die konsolidierte Gewinn- und Verlust-

rechnung führt zu einem leichten, aber positiven Ergebnis. 

Soweit meine kurzen Ausführungen zu dem Jahresabschluss. Falls Sie jetzt Fragen hierzu 

haben, werde ich Ihnen diese gerne im Einzelnen erläutern.“ 

LR Görisch: 
„Vielen Dank, Herr Bellefontaine. Er hat bereits das Stichwort gegeben: Gibt es weiteren Er-

läuterungsbedarf zum Prüfbericht? Das ist nicht der Fall.“ 

b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 

Herr Bellefontaine, Mittelrheinische Treuhand: 
„Ich würde dann gerne fortfahren, der Punkt b) lautet Beschlussfassung über die Entlastung 

des Vorstandes und der Geschäftsführung.  

Herr Bürgermeister Lauer möchte gerne einen Antrag stellen.“ 

Bm Lauer, VG Rheinböllen: 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Herr Landtagspräsident, 

meine Damen und Herren Abgeordnete, 

liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 
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Sie haben den Bericht von Herrn Bellefontaine gehört über die Prüfung der Jahresrech-

nung 2003. Es haben sich keine weiteren Fragen ergeben, daher möchte ich den Antrag auf 

Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2003 stellen. 

Gibt es weitergehende Anträge? Dies ist nicht der Fall. 

Darf ich darüber abstimmen lassen: Wer für den Antrag ist, bitte ich um Handzeichen. Danke-

schön. 

Gegenstimmen? Gibt es keine. 

Stimmenthaltungen? Bei Enthaltung des Vorstandes und der Geschäftsführung ist einstimmig 

Entlastung erteilt worden. Ich darf dem Vorstand, dem Geschäftsführer und den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle sehr herzlich danken für die geleistete Arbeit für un-

sere Kommunen im vergangenen Jahr und auch dem jetzt scheidenden Vorsitzenden und 

stellvertretenden Vorsitzenden nochmals sehr herzlich für ihre Arbeit und für ihr Engagement 

für die Gemeinden hier in Rheinland-Pfalz danken. Herzlichen Dank.“ 

4. – Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 

Der Vorsitzende, LR Ernst Walter Görisch, LK Alzey-Worms, ruft Punkt 4 der Tagesordnung 

„Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertretenden Vorsitzenden“ auf.  

Er überträgt die Durchführung der Wahl dem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied, 

VD Reimer Steenbock, als Vorsitzendem des Wahlausschusses gemäß Abschnitt IV der Ver-

fahrensordnung für Wahlen vom 18.09.1992 i.d.F. vom 05.11.2001. VD Reimer Steenbock 

weist darauf hin, dass die Mitgliederversammlung mit 2.424 vertretenen Stimmen (das ent-

spricht 72,64 %) auch bei diesem Punkt der Tagesordnung beschlussfähig ist. 

VD Reimer Steenbock erläutert, dass die Leitung der Wahldurchführung dem Wahlausschuss 

obliegt, der auch das Ergebnis der Wahl festzustellen hat. Dem Wahlausschuss gehören an 

das Geschäftsführende Vorstandsmitglied als Vorsitzender, 

die Bezirksverbandsvorsitzenden (Bm Weinbach, Bezirk Koblenz; Bm Söhngen, Bezirk Trier; 

Bm Bambey, Bezirk Rheinhessen-Pfalz) und 

weitere fünf Beisitzer, die von der Mitgliederversammlung zu berufen sind. 

VD Reimer Steenbock schlägt für die Berufung der fünf weiteren Beisitzer 

Bm Penzer, VG Nierstein-Oppenheim, 

Bm Müller, VG Glan-Münchweiler,  

Bm Lauer, VG Rheinböllen, 

Bm Haag, VG Altenahr, und 
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Bm Buttstedt, VG Hamm/Sieg, 

vor. Weitere Vorschläge oder Gegenvorschläge ergeben sich nicht. 

Die genannten fünf Personen sind mit einer Berufung als Beisitzer in den Wahlausschuss ein-

verstanden. 

Die Mitgliederversammlung ist damit einverstanden, dass die vorgeschlagenen fünf Personen 

in einem Wahlgang gewählt und dass dabei offen abgestimmt wird.  

Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 

Die Mitgliederversammlung beruft einstimmig die genannten fünf Personen als Beisitzer in den 

Wahlausschuss.  

Die Mitgliederversammlung stimmt zu, dass die Einlasskontrolle und die Prüfung der Stimmbe-

rechtigung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle des Gemeinde- und 

Städtebundes Rheinland-Pfalz durchgeführt worden sind. 

VD Reimer Steenbock verweist auf die Beratungsvorlage 0019/2004. Diese hat folgenden 

Wortlaut: 

„Der Landesausschuss hat in seiner Sitzung am 11. Oktober 2004 auf Grund von Vorschlä-

gen aus der CDU und der SPD einstimmig folgende Empfehlung für die Wahl des Vorsit-

zenden und des Stellvertretenden Vorsitzenden an die Mitgliedersammlung 2004 beschlos-

sen: 

Bürgermeister und Stadtbürgermeister Heijo Höfer (SPD), Verbandsgemeinde und Stadt Al-

tenkirchen,  

Bürgermeister und Stadtbürgermeister Winfried Manns (CDU), Verbandsgemeinde und 

Stadt Konz. 

Gemäß § 11 der Satzung werden der Vorsitzende und sein Stellvertreter für vier Jahre ge-

wählt. Nach Ablauf von 2 Jahren seit der Wahl wird der Vorsitzende Stellvertreter und der 

Stellvertreter wird Vorsitzender. 

Der Landesausschuss hat einstimmig die Empfehlung ausgesprochen, dass die vierjährige 

Amtszeit im Falle seiner Wahl Bürgermeister und Stadtbürgermeister Heijo Höfer, Ver-

bandsgemeinde und Stadt Altenkirchen, als Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebun-

des Rheinland-Pfalz beginnt. Nach 2 Jahren (November 2006) erfolgt der automatische 

Wechsel zu Bürgermeister und Stadtbürgermeister Winfried Manns, Verbandsgemeinde 

und Stadt Konz.“ 

VD Reimer Steenbock gibt das Verfahren der Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreten-

den Vorsitzenden gem. § 15 Abs. 2 der Satzung wie folgt bekannt: 
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„Die Mitgliederversammlung kann beschließen, sofern dem nicht mehr als 5 v.H. der sat-

zungsmäßigen Stimmen widersprechen, dass der Vorsitzende und sein Stellvertreter gemein-

sam und dass offen abgestimmt wird.“ 

Danach befragt VD Reimer Steenbock die Versammlung, ob es weitere Vorschläge für die nun 

durchzuführenden Wahlen gibt. Weitere Vorschläge oder Gegenvorschläge ergeben sich 

nicht. 

Die Vorgeschlagenen stellen sich der Mitgliederversammlung vor. Beide erklären ihre Bereit-

schaft, für die Ämter im Falle ihrer Wahl zur Verfügung zu stehen. 

VD Reimer Steenbock befragt die Versammlung, ob der Vorsitzende und der Stellvertretende 

Vorsitzende gemeinsam gewählt werden können und ob die Wahl in offener Abstimmung 

durchgeführt werden kann. 

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, dass der Vorsitzende und der Stellvertre-

tende Vorsitzende gemeinsam und dass offen abgestimmt wird. 

In der anschließenden Wahl werden einstimmig 

Bm/BmSt Heijo Höfer, Altenkirchen, zum Vorsitzenden (bis zur Mitgliederversammlung des 

Jahres 2006) und zum Stellvertretenden Vorsitzenden (von der Mitgliederversammlung des 

Jahres 2006 bis zur Mitgliederversammlung 2008) und 

Bm/BmSt Winfried Manns, Konz, zum Stellvertretenden Vorsitzenden bis zur Mitgliederver-

sammlung des Jahres 2006 und zum Vorsitzenden ab der Mitgliederversammlung des Jah-

res 2006 bis zur Mitgliederversammlung des Jahres 2008 gewählt. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
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5. – Wahl von sechs Wahlvorstandsmitgliedern 

VD Steenbock: 

„Darf ich dann weitermachen mit der Wahl der Wahlvorstandsmitglieder, meine sehr verehr-

ten Damen und Herren. 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus geborenen Mitgliedern und aus zu wählenden Mit-

gliedern. Geborene Mitglieder sind einmal die beiden Vorsitzenden, darüber hinaus die Be-

zirksverbandsvorsitzenden, die in der Zwischenzeit auch alle gewählt sind, nämlich – ich 

sagte es schon – Bürgermeister Weinbach für den Bezirk Koblenz, Bürgermeister Bambey 

für den Bezirk Rheinhessen-Pfalz, und Bürgermeister Söhngen für den Bezirk Trier, sowie 

darüber hinaus das geschäftsführende Vorstandsmitglied, also meine Wenigkeit.  

Darüber hinaus sind insgesamt sechs Wahlvorstandsmitglieder zu wählen.  

Auch dazu haben Sie eine Beratungsvorlage erhalten, nämlich die Beratungsvorla-

ge 20/2004.  

Sie wissen, dass der Vorstand des Gemeinde- und Städtebundes nach den Ergebnissen der 

Kommunalwahl, nämlich nach den Wahlen Verbandsgemeindeebene und verbandsfreie 

Städte und Gemeinden und große kreisangehörige Städte, besetzt wird. Auch dazu gibt es in 

der Zwischenzeit Vorschläge, die wiederum im Wesentlichen vom Landesausschuss so zur 

Kenntnis genommen worden sind und die nun vorgeschlagen werden. 

Insgesamt handelt es sich um die Personen, wenn ich sie einfach einmal vorlesen darf: 

Frau Ortsbürgermeisterin Anke Beilstein aus der Ortsgemeinde Ernst, Bezirk Koblenz, 

Herr Bürgermeister Volkmar Pees, Baumholder, er ist bekannt, da er bisher im Vorstand 

war, weshalb wir auf eine Vorstellung verzichten können, 

Herr Bürgermeister Karl-Heinz Seebald, Verbandsgemeinde und Stadt Rockenhausen, e-

benfalls in Funktion beim Gemeinde- und Städtebund, aber vielleicht nicht allen bekannt, 

deshalb die Bitte auch an ihn, sich noch einmal kurz vorzustellen, 

Herrn Bürgermeister Ralph Spiegler, Verbandsgemeinde Nieder-Olm, ebenfalls mit der Bitte 

um eine kurze Vorstellung, 

Herrn Bürgermeister Axel Haas, Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, mit der Bitte um 

kurze Vorstellung, und 
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Herrn Ortsbürgermeister Hans Schmidt, Ortsgemeinde Hamm/Sieg, bisher bereits Vor-

standsmitglied, deshalb denke ich, können wir an der Stelle auf eine Vorstellungsrunde ver-

zichten. 

Darf ich die Angesprochenen kurz bitten, sich vorzustellen, damit Sie, meine Damen und 

Herren, wissen, wer hier zur Wahl steht.“ 

BmOin Beilstein, Ernst, , Bm/BmSt Seebald, VG und St Rockenhausen, Bm Haas, VG Kirch-

heimbolanden und Bm Spiegler, VG Nieder-Olm, stellen sich kurz vor. 

VD Steenbock: 

„Herzlichen Dank meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann darf ich die Wahlhandlungen 

vornehmen.  

Beginnen wir mit der Position für Frau Beilstein.  

Darf ich an der Stelle fragen: Gibt es weitere Vorschläge? Dies ist nicht der Fall. Können wir 

offen abstimmen? Kein Widerspruch. Dann darf ich diejenigen, die Frau Beilstein wählen 

möchten, um das Handzeichen bitten. Danke sehr. Gegenprobe: Enthaltungen. Damit sind Sie 

einstimmig gewählt, Frau Beilstein. Ich gehe davon aus, dass Sie die Wahl annehmen. Herzli-

chen Glückwunsch, auf gute Zusammenarbeit. 

Nun steht auf meiner Liste Herr Pees.  

Darf ich auch an der Stelle fragen, ob es weitere Vorschläge gibt? Dies ist nicht der Fall. Kön-

nen wir offen abstimmen? Kein Widerspruch. Dann darf ich Sie auch für die Wahl von Herrn 

Pees um Ihr Handzeichen bitten, wer die Stimme geben möchte. Ich bedanke mich. Gegen-

probe Enthaltungen. Auch einstimmig gewählt. Lieber Volkmar, nimmst Du die Wahl an? Ich 

gehe davon aus, ja. Herzlichen Glückwunsch, auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Nun zum Vorschlag Karl-Heinz Seebald. 

Gibt es zur Wahl von Herrn Seebald noch weitere Vorschläge? Dies ist nicht der Fall. Können 

wir offen abstimmen? Dies ist auch der Fall. Darf ich Sie auch der Stelle um Ihr Handzeichen 

bitten? Ich bedanke mich. Gegenprobe: Enthaltungen. Auch einstimmige Wahl. Herzlichen 

Glückwunsch, auf gute Zusammenarbeit. 

Nun die Position, für die sich Herr Bürgermeister Spiegler vorgestellt hat.  

Weitere Vorschläge, meine Damen und Herren? Offene Abstimmung? Keine Widersprüche. 

Dankeschön. Darf ich auch an der Stelle um Ihr Handzeichen bitten? Gegenstimmen? Enthal-

tungen? Auch einstimmige Wahl. Herr Spiegler, auch Ihnen herzlichen Glückwunsch, auf gute 

Zusammenarbeit. 
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Nun zur Kandidatur von Herrn Bürgermeister Haas, Kirchheimbolanden, meine Damen und 

Herren.  

Weitere Vorschläge? Können wir offen abstimmen? Kein Widerspruch. Ich bedanke mich. Darf 

ich an der Stelle um Ihr Handzeichen bitten für die Wahl von Herrn Bürgermeister Haas? Ich 

bedanke mich. Gegenprobe: Enthaltungen? Auch einstimmig gewählt. Herzlichen Glück-

wunsch, gute Zusammenarbeit. 

Last not least Herrn Bürgermeister Schmidt aus der Ortsgemeinde Hamm, meine Damen und 

Herren.  

Gibt es hier andere Vorschläge? Nicht der Fall. Können wir offen abstimmen? Das ist der Fall. 

Darf ich Sie an der Stelle noch mal um Ihr Handzeichen bitten? Ich bedanke mich. Gegenpro-

be: Enthaltungen? Auch dies ist eine einstimmige Wahl. Herzlichen Glückwunsch, auf gute 

Zusammenarbeit.  

Damit wäre der Vorstand des Gemeinde- und Städtebundes wieder komplett. Ich hoffe, ich 

habe dazu beigetragen, dass es eine einigermaßen kurze und knappe Wahl gewesen ist und 

wir nicht zu lange Zeit damit verbracht haben. Herzlichen Dank.“ 

LR Görisch: 

„Vielen Dank für die Durchführung der Wahlhandlung. Ich darf – auch im Namen von Manfred 

Seefeldt – dem neuen Vorsitzenden, Heijo Höfer, und dem neuen stellvertretenden Vorsitzen-

den, Winfried Manns, recht herzlich gratulieren zu dieser Wahl. Ich gratuliere allen neuen Mit-

gliedern im Vorstand zur Wahl und wünsche dem Vorstand insgesamt eine erfolgreiche Zeit 

zum Wohle der Städte und Gemeinden. Nun darf ich den Vorsitz an Heijo Höfer abgeben.“ 

Bm/BmSt Heijo Höfer: 

„Meine Damen und Herren, 

ich möchte mich zunächst noch einmal im Namen des gesamten neu gewählten Vorstandes 

bei Ihnen bedanken für das Vertrauen, das Sie uns durch die Wahlergebnisse ausgesprochen 

haben. Herzlichen Dank dafür. Ich denke, wir werden kontinuierlich diesen Verband weiterfüh-

ren, denn die meisten von uns sind ja schon lange dabei. Es wird also keine ganz großen Ü-

berraschungen in der Zukunft geben, denke ich. 

Herr Ministerpräsident, Sie sind der heutige Festredner. Ich freue mich, dass Sie gekommen 

sind und ich möchte Sie bitten, den Vortrag „Rheinland-Pfalz und seine Kommunen –

 Partnerschaft der Zukunft“ zu halten, und im Anschluss daran auch die beiden ausscheiden-

den Vorsitzenden zu verabschieden. Danke.“ 
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6. – Rheinland-Pfalz und seine Kommunen – Partnerschaft der Zukunft 

Ministerpräsident Kurt Beck: 

„Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen der kommunalen Verantwortung, der landes- und der 
bundespolitischen Verantwortung, 

verehrte Damen und Herren, die Sie die unterschiedlichen Institutionen in unserem Land lei-
ten und führen, 

vor allen Dingen grüße ich die bisherige und die neue Leitung des Gemeinde- und Städte-

bundes unseres Landes. Ich gratuliere Ihnen, sehr geehrter Herr Höfer, Ihnen, sehr geehrter 

Herr Manns, und allen, die in den Vorstand gewählt worden sind. Ich möchte schon jetzt ein 

herzliches Wort des Dankes sagen an Herrn Görisch und Herrn Seefeldt für langjährige Ar-

beit an der Spitze dieses Verbandes. Wir werden nachher noch einmal darauf zurückkom-

men. 

Ich habe Herrn Höfer und Herrn Manns einen Blumenstrauß mit der Bemerkung überreicht, 

ich tue es lieber jetzt - man weiß ja nicht, ob im Laufe der kommenden Jahre wir noch die 

Gelegenheit haben, Blumen miteinander auszutauschen. Ich meine das in der Tat eher 

scherzhaft, weil wir alle natürlich nicht gewählt sind, um uns mit Blumen zu bedenken, aber 

sehr wohl gewählt sind, um an der gleichen „Baustelle“ miteinander zu arbeiten, nämlich die-

ses Land Rheinland-Pfalz immer wieder aufs Neue auf die Zukunft vorzubereiten. Dazu ge-

hört, Entscheidungen zu treffen, die Weichenstellungen bedeuten in eine veränderte Zukunft 

hinein. Nicht nur die Zukunft unseres Landes wird von einer demographischen Zusammen-

setzung geprägt sein, die uns manches an Veränderungen und Neuorientierungen abverlan-

gen wird. Es geht darum, dass wir uns darüber hinaus immer wieder bewusst werden, dass 

die Herausforderungen der letzten Jahre hinsichtlich der Wirtschaftskraft unseres Landes 

und seiner Kommunen nicht von heute auf morgen ein Ende nehmen. Sie werden perma-

nent, sicher immer wieder in veränderter Form, eine zentrale Aufgabe sein. Ich nenne zum 

Beispiel das Bemühen um Arbeit für die Menschen und um Ausbildung für die jungen Men-

schen. Es wird ebenso darauf ankommen, dass wir miteinander einen Weg und ein Maß fin-

den, wie wir das, was von den Bürgerinnen und Bürgern an Steuern und Abgaben bezahlt 

wird, so bemessen, dass der Staat und die Kommunen ihre Aufgaben wahrnehmen können. 

Wir müssen es auf der anderen Seite aber auch so bemessen, dass wir die Innovationskraft, 

die Kreativität, die Schaffenskraft bei den Menschen und bei der Wirtschaft nicht ersticken. 

Das richtige Maß zu finden ist nicht ganz einfach. Das spüren wir in heftigen Diskussionen in 

den letzten Jahren auf der Bundesebene genauso wie auf der kommunalpolitischen Verant-

wortungsebene. Wenn ich sage, dass wir uns auf die demographische Veränderung vorbe-

reiten müssen, wird dies sicher ein sehr tiefgreifender Prozess sein. Ich bin froh darüber, 
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dass wir ihn in diesem Land Rheinland-Pfalz zu einem sehr frühen Zeitpunkt begonnen ha-

ben.  

Wir versuchen dies seitens des Landes, indem wir eine neue Landesentwicklungsplanung 

auflegen. Erstmals wird in einem Bundesland neben den bisherigen Orientierungsnetzen 

auch ein „Orientierungsnetz demographischer Erwartungen“ für die Regionen des Landes 

vorgelegt. Dabei scheint es mir entscheidend zu sein, zunächst einmal miteinander einen 

Konsens zu finden. Wir müssen einen Konsens finden, dass wir in den Regionen, in denen 

die Prognosen besonders tiefe Einschnitte und Veränderungen vorhersagen, die infrastruktu-

rellen Entscheidungen so zu treffen versuchen, dass wir nicht zusätzliche Abwanderungen, 

gerade hinsichtlich der jungen Familien, bekommen. Das Problem darf nicht verschärft wer-

den. Wir müssen weiterhin den Versuch unternehmen, miteinander Ströme von Menschen in 

diese Regionen hineinzulenken, ohne zugleich diejenigen, die zu den Starken im Land zäh-

len, zu schwächen. Das ist der Versuch, die Quadratur des Kreises herbeizuführen. Ich bin 

mir dessen bewusst. Wir werden nicht mehr erreichen können, als eine Kreiszahl - um es 

einmal bei diesem Beispiel zu belassen - miteinander anzustreben. Aber ich glaube, dass wir 

das schaffen können. Zu dieser Frage der Demographiefestigkeit gehört sicher auch, dass 

wir nach diesen Vorstellungen, die im Landesentwicklungsplan festgeschrieben werden, 

Stück für Stück die raumordnerischen bis hin zu den bauplanungsrechtlichen Vorschriften so 

weiterentwickeln, dass wir, wo immer es nur geht, so wenig wie möglich Fehlanreize setzen. 

Wir müssen auch, wo immer es nur geht, die öffentlichen Mittel, die wir einsetzen, so ver-

wenden, dass sie nicht morgen oder übermorgen als Fehlinvestitionen eingestuft werden. 

Lassen Sie mich etwas konkreter werden. Ich glaube, dass wir Wohn- und Lebensformen 

miteinander entwickeln müssen, die das Zusammenleben zwischen Alt und Jung auf eine –

 was die äußeren Bedingungen angeht – veränderte Grundlage stellen. Das, was wir mit 

dem Ziel „Soziale Stadt“ in Rheinland-Pfalz begonnen haben, wird aus meiner Überzeugung 

heraus auch in die Dorfentwicklung hineinreichen müssen. Es wird auch bis tief hinein in die 

Entscheidungen der Investitionsstockmittel und anderer investiver Unterstützungen seitens 

des Landes gegenüber den Kommunen, aber eben auch in die kommunalen Investitionsent-

scheidungen hineinreichen. Ich glaube, dass wir insgesamt dafür eintreten sollten, dass wir 

die Fördermaßnahmen, auch die Förderung des Bundes, umsteuern, damit wir nicht für In-

vestitionen Anreize hineinsetzen, die weiterhin völlig den Privaten vorbehalten sind, bei-

spielsweise der Eigenheimbau. Natürlich ist das eine private Entscheidung, die vom Staat 

nicht beeinträchtigt werden sollte. Natürlich müssen wir auch das richtige Maß finden, dass 

eine Gemeinde auch noch Entwicklungsfähigkeit hat. Aber ob wir zusätzliche Anreize schaf-

fen sollten, ob wir diese Anreize nicht besser umsteuern sollten, damit sie zu einem gewich-

tigeren Maß auf die Ortskerne zielen, auf ökologische Aspekte, die damit verbunden sind, 

auch auf soziale Aspekte, die das Zusammenleben zwischen Alt und Jung erleichtern, gebe 
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ich zu bedenken. Ich meine, wir müssen dies tun. Wir müssen diesen Weg miteinander fin-

den. Dabei lege ich Wert darauf, dass es nicht um abrupte Schnitte geht, weil natürlich von 

Gemeinde zu Gemeinde diese Frage der Bauleitplanung auch unterschiedlich zu beurteilen 

ist. Wir haben Teilregionen des Landes, in denen wir noch starke Zuwanderung über die be-

nachbarten Landesgrenzen hinweg haben. Wir haben andere Gemeinden, die zu Recht sa-

gen, wir brauchen Attraktivität für jüngere Familien. Wir müssen auf deren Wünsche einge-

hen, damit nicht ein Wegwandern - gerade oft aus den schwächeren Regionen heraus – 

passiert. Aber wir müssen parallel dazu auch sehen, dass wir diese andere Seite haben. In 

vielen Orten haben wir, trotz unserer Dorferneuerungsmaßnahmen, die ein Erfolgsmodell 

sind, dennoch freie Gebäude innerhalb der bebauten Ortslagen. Ich könnte Orte dazu nen-

nen, die Gebäude haben, die kaum noch einen nennenswerten Verkehrswert besitzen, wenn 

sie überhaupt veräußerbar sind. 

Diese Balance müssen wir miteinander finden. Wir können keine Lösungen im Landtag oder 

in der Landesregierung allein finden. Das müssen wir miteinander entwickeln. Deshalb lade 

ich zu einem wirklich intensiven und offenen Dialog ein zwischen kommunaler und landespo-

litischer Verantwortung, um diese Balance, verbunden mit hoher Flexibilität, zu entwickeln. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Weiteres muss in diese Überlegung „Demogra-

phiefestigkeit“ unseres Landes eingebettet werden. Das ist eine klare Konzentration unserer 

finanzpolitischen Anstrengungen auf das, was wir familien- und kinderfreundliches Rhein-

land-Pfalz nennen. Es muss unsere Aufgabe bleiben, trotz der finanziellen Enge. Man könnte 

sogar sagen wegen der finanziellen Enge, müssen wir jungen Familien zumindest die Rah-

menbedingungen bieten, die es ihnen erleichtern, sich für Kinder zu entscheiden. Geld ist 

nicht alles. Da hängen viele Verhaltensweisen einer Gesellschaft mit zusammen. Sozial-

transfers spielen eine Rolle, aber auch das ist es nicht allein. In Frankreich, wo die Sozial-

transfers an Familien sehr viel höher sind als bei uns, geht, entgegen der landläufigen Mei-

nung, die Entwicklung, obwohl die eine deutlich höhere Geburtenhäufigkeit haben als wir, in 

die gleiche Richtung wie bei uns. Wenn dort die Familien nicht mitzählen würden, die zwar 

Franzosen dem Pass nach sind, aber nicht aus dem europäischen Kerngebiet Frankreichs 

stammen, dann fände in Frankreich die gleiche Entwicklung statt. Für uns in einer freien Ge-

sellschaft bleibt für die kommunale und die staatliche Seite die Aufgabe, die Rahmenbedin-

gungen zu optimieren. Dazu gehört eben die Betreuung und die Versorgung von Kindern 

dort, wo es notwendig ist und wo es gebraucht und gewünscht wird. Dass diese Regelung 

nicht – wie das vor einigen Jahren beim Kindergartengesetz auf Bundesebene gemacht wor-

den ist - mit einer verpflichtenden 20 %-Quote, aber doch mit einer Vorgabe, die in diese 

Größenordnung zeigt, ohne dass damit für Stadt und Land gleiche Größenordnungen abso-

lut vorgegeben sind, halte ich für wichtig. Es ist auch so, dass die Standards sehr offen 

gehalten worden sind. Das begrüße ich ausdrücklich, weil ich glaube, dass wir flexible und 
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vielfältige Möglichkeiten in diesem Bereich brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir mehr Ein-

richtungen in den städtischen, besonders in den großstädtischen Bereichen für zusätzliche 

Betreuung, wie sie in unserem Kindertagesstättengesetz ja schon eröffnet ist. Wir müssen 

flexibel mit diesen Dingen umgehen. Wir müssen auch sehen, ob wir temporäre Lösungen 

hinbekommen, weil es zum Beispiel in einer Weinbaugemeinde durchaus denkbar ist, dass 

während der Weinlese und der Hauptarbeit, die danach folgt, der Bedarf ein anderer sein 

könnte als zum Rest des Jahres. Wir wissen, dass Familien, die noch eine Hilfe haben, wo 

die Oma noch beispielsweise am Ort ist, sagen, für drei Tage in der Woche bräuchte ich eine 

solche Hilfe, aber die andere Zeit kann von der Familie übernommen werden. Es gibt eine 

Vielzahl solcher Modelle. Ich plädiere dafür, dass wir miteinander Wege herauskristallisieren, 

die dann auch den Bürokratieaufwand nicht aus dem Auge verlieren, dass wir miteinander 

Wege finden, die diese Flexibilität beinhalten. 

Ich will an dieser Stelle nicht verschweigen, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Stand der 

Dinge hinsichtlich der Finanzierung. Wir haben die besondere Situation, zu den Ländern zu 

gehören, die besonders niedrige Sozialaufwendungen haben im Vergleich der Länder. Im 

Einzelnen sind sie immer noch zu hoch, aber insgesamt besonders niedrig. Die Finanzie-

rung, die der Bund über die Hartz-Gesetzgebung anbietet - die sich ja an den Aufwendungen 

der Sozialhilfe und an den Verschiebungen der verschiedenen Lasten orientiert - bringt es 

mit sich, dass, weil wir niedrige Sozialhilfelasten in Rheinland-Pfalz haben, für uns auch eine 

niedrige Finanzierung daraus folgt. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass wir die Mit-

tel, die uns über diesen Weg zufließen, in vollem Umfang an die Kommunen weiterleiten. Bei 

den Kommunen werden etwa nach den jetzigen Berechnungen 16 Mio. € ankommen, etwa 

18,6 Mio. € werden beim Land ankommen. Diese 18,6 Mio. € - ich unterstelle jetzt mal, der 

Landtag wird dem Vorschlag der Regierung folgen, dort liegt der Haushalt ja schon – sind in 

vollem Umfang im Haushaltsentwurf durchgesteuert an die Kommunen. Aber diese Größen-

ordnung ist - gemessen an der Aufgabe – nicht kostendeckend, das muss man sagen. Ich 

habe in intensiven und in sehr deutlichen Gesprächen mit der Bundesregierung herausgear-

beitet und auch eine Zusage erhalten, dass wir im Zuge des ersten Überprüfungstermins 

hinsichtlich der Kosten der Hartz-Gesetzgebung im März des kommenden Jahres auch über 

diese Frage noch einmal reden. Es arbeiten einige Leute daran, um Vorschläge zu erarbei-

ten, weil das Ganze unendlich komplex ist, weil, wie Sie wissen, der Artikel 104 unseres 

Grundgesetzes für diese nicht investiven Aufgaben nicht ein Durchsteuern von Geldern des 

Bundes an die Kommunen, aber auch nicht über die Länder an die Kommunen ermöglicht. 

Es ist also ein schwieriges Problem, das wir hier lösen müssen. Es ist auch ein verfassungs-

rechtlich schwieriges Problem, doch ich glaube, dass wir noch eine Chance haben. 

Dieser Tagesbetreuungsbereich muss aus meiner Sicht in der Sache angenommen werden, 

aber wir haben da noch einiges miteinander zu organisieren und miteinander zu überlegen. 
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Dass wir im Bereich der Kindertagesstätten der Drei- bis Sechsjährigen große Schritte vo-

rangekommen sind, dass wir seit Jahren eine Vollversorgung haben, ist auch Ihnen und Ihrer 

Verantwortungswahrnehmung einschließlich der Verantwortungswahrnehmung der freien 

Träger, insbesondere der Kirchen zu verdanken. Dass wir dem im letzten Jahr eine pädago-

gische Komponente hinzugefügt haben, war eine logische Schlussfolgerung aus den Erfah-

rungen. Diese konnten wir aus wissenschaftlichen Untersuchungen gewinnen über die Auf-

nahme- und Leistungsfähigkeit von Kindern in diesem Alter zwischen drei und sechs Jahren. 

Somit konnten wir die pädagogische Qualität dieser Einrichtungen verbessern. Ich bitte Sie 

deshalb um Verständnis, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir den Diskussio-

nen, die in Ihrem Kreis geführt werden, diese Standards an den Kindertagesstätten allein zu 

bestimmen, seitens des Landes wegen der Koordination der pädagogischen Inhalte, der 

besseren Vorbereitung auf die Grundschule und des Übergangs ins Schulsystem, nicht fol-

gen konnten. Wir tun dies nicht aus Misstrauen, dass Sie die Aufgabe nicht erledigen könn-

ten, aber aus dem Willen heraus, eine Gleichmäßigkeit der pädagogischen qualitativen Ori-

entierung im Land zu garantieren. Ich will mich in diesem Kreis dazu ausdrücklich bekennen. 

Ich will mich auch als derjenige bekennen, der dort an dieser Stelle standhaft war und stand-

haft bleiben wird.  

Das heißt nicht, dass man in manchen Detailfragen der Organisation der Abläufe sich nicht 

noch ein Stück flexibler verhalten kann, als dies bisher der Fall war. Schließlich gehört in 

diese Phalanx der Kinderfreundlichkeit und damit der Zukunftsfähigkeit unseres Landes die 

Grundschule, die hinsichtlich ihrer Qualität weiterentwickelt worden ist. Wir haben mit dem 

begonnenen Schuljahr an der Hälfte aller Grundschulen ab dem ersten Schuljahr eine 

Fremdsprache vermittelt. Im nächsten Schuljahr wird dies für jede Grundschule gelten. Ich 

glaube, wir müssen das einfach aufnehmen im Zuge der europäischen Entwicklung und die 

Einzelnen unserer Gesellschaft entsprechend vorbereiten. Wir versuchen auch, ab der 

Grundschule und dann weiter über die Hauptschule, entsprechende Qualitätsquerschnitte 

durch entsprechende Prüfungsarbeiten zu machen, um während einer Schullaufbahn die 

Chance zu haben nachzusteuern. 

Ich will an dieser Stelle deutlich machen, dass wir uns natürlich in den kommenden Jahren 

auch darauf werden einstellen müssen, darüber zu reden, wie wir ein möglichst wohnortna-

hes Schulsystem miteinander entwickeln vor dem Hintergrund rückläufiger Schülerzahlen. 

Das macht mir erhebliche Sorgen. Nicht hier in Rheinhessen, um ein Beispiel zu nennen, 

aber wenn ich an bestimmte Bereiche in der Eifel denke oder aber an bestimmte Teilregio-

nen des Westerwaldes, dann sieht diese Situation anders aus. Deshalb wehre ich mich da-

gegen, dass wir Schnellschüsse in diesem Bereich machen. Schon gar nicht in einem ideo-

logischen Sinne, weil ich glaube, dass wir ganz sorgfältig miteinander diskutieren müssen, 

wie wir ein möglichst hohes Maß an Wohnortnähe mit einem möglichst beizubehaltenden 
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Maß an schulischer Differenzierung verbinden können. Das eine hat mit Qualität zu tun und 

mit dem Eingehen auf die unterschiedlichen Begabungen der Kinder, das andere hat etwas 

mit der Lebensqualität zu tun und mit der Lebensfähigkeit von Ortsgemeinden.  

Es ist nicht meine Sache, das Saarland in dieser Hinsicht zu kritisieren. Ich meine es auch 

nicht kritisch, aber in einem Land der Überschaubarkeit kann man sagen, wir lassen jetzt 

einmal eine Schulform, die Hauptschule, wegfallen. Ich habe die Befürchtung, dass wir dann 

zwei Dinge auslösen: Zum einen, dass uns ein unteres Segment an Kindern mit ihrer Leis-

tungsfähigkeit - oft ist diese mindere Leistungsfähigkeit durch das Elternhaus mitgeprägt o-

der auch dadurch, dass die Kinder nicht deutschsprachig aufgewachsen sind, nicht den be-

rufsqualifizierenden Abschluss erreichen - den wir für alle Kinder als Voraussetzung brau-

chen, damit sie ihre Fähigkeiten entfalten können. Und zum anderen umgekehrt, wenn wir 

nur ein Angebot haben, die Hauptschule, einen mittleren Abschluss und das Gymnasium, 

dass der Druck auf das Gymnasium noch größer wird, was auch qualitative Fragen in die-

sem Bereich aufwerfen könnte. Ich habe da keine abschließende Auffassung, aber einen kla-

ren Fragenkatalog, was die Unterschiedlichkeit der Lebensbedingungen diesbezüglich in den 

unterschiedlichen Teilregionen unseres Landes betrifft. Auch an dieser Stelle lade ich zu ei-

ner offenen Diskussion ein, denn da hat niemand die einzig wahre Antwort. Wir müssen 

Antworten, möglicherweise differenzierte Antworten, miteinander entwickeln und dies auch in 

den Kostenrahmen einfügen sowohl für die Schulträger als auch für das Land als Aufgaben-

träger. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das könnte man fortsetzen in die unterschiedlichen 

berufsvorbereitenden und berufsausbildenden Bereiche hinein. Ich will es bei diesen Bemer-

kungen bewenden sein lassen, um deutlich zu machen, dass wir diesen Schwerpunkt mit-

einander angehen müssen. Darüber hinaus wird es darauf ankommen, die Aufgaben, die wir 

sozusagen aus der Veränderung der Gesellschaft und der veränderten Aufgabenstellung un-

serer Gesellschaft heraus haben, ebenfalls zu bewältigen. Das Aktuellste, was auf uns zuge-

kommen ist, ist das, was in der letzten Woche unter dem Stichwort „Bundeswehrstrukturre-

form“ entschieden worden ist. Wir werden in Rheinland-Pfalz neun Standorte weniger haben. 

Es wird drei bis vier Standorte geben, die trotz Erhalt einen beachtlichen Aderlass hinneh-

men müssen. Von den neun Standorten, die geschlossen werden, sind sicher fünf als nicht 

besonders gravierend einzustufen. Es kommt mir auf jeden Platz an, aber wenn in Ludwigs-

hafen eine Dienststelle mit drei Leuten aufgelöst wird, wird die Welt dort nicht untergehen 

und die Lichter werden nicht ausgehen. Aber an einigen Standorten, in Westerburg, in 

Rheinböllen usw., wird dies schon ein Problem sein. Wir werden unser bewährtes Instrumen-

tarium der Konversion weiter einsetzen. Wir haben rund 560 Konversionsliegenschaften bis-

her in den letzten 8 - 10 Jahren „unter den Pflug genommen“ und das jeweils mit Ihnen ge-

meinsam. Wir werden es auch schaffen, was diese fünf, sechs Standorte angeht, um die wir 
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uns in besonderer Weise kümmern müssen. Dennoch: Es ist eine Herausforderung und an 

dieser Stelle habe ich die Bitte zur Fortsetzung des Dialogs hinsichtlich der Flächen, die Ih-

nen zur Verfügung stehen. Mit den Konversionsflächen, die jetzt „unterm Pflug“ sind – um 

das Bild beizubehalten - haben wir Flächen zur Verfügung, die größer sind als alles, was wir 

vor Beginn dieser militärischen und zivilen Konversion an Gewerbe- und Industrieflächen ü-

berhaupt zur Verfügung hatten. Wir haben Entwicklungsmöglichkeiten. Ich finde, es gibt auch 

eine Reihe von ganz hervorragenden Beispielen kreuz und quer durch Rheinland-Pfalz, was 

wir uns miteinander anschauen sollten. Ich habe vorhin schon einmal unter den Demogra-

phiegesichtspunkten gesagt, ich halte überhaupt nichts davon, dass man meint, man könne 

eine starre Ansammlung von Parametern entwickeln, die dann überall gleich angewandt 

werden. Wir sollten den Versuch unternehmen, diese militärischen und im Übrigen auch in-

dustriellen zivilen Konversionsflächen zu nutzen für die weitere Entwicklung unserer Ge-

meinden. Darauf sollten wir uns noch stärker konzentrieren, als dies bisher der Fall gewesen 

ist. 

Ich hoffe, dass wir hinsichtlich des Industrie- und Gewerbebesatzes unseres Landes den 

wesentlichen Aderlass hinter uns haben. Wir haben – wie andere Länder auch – Aderlass 

gehabt, gerade im Bereich der Großindustrie, aber auch bei mittelständischen Unternehmen, 

die mit Teilen ihrer Produktion in die neuen Länder oder weiter nach Mittel- oder Osteuropa 

oder darüber hinaus gewandert sind. Ich hoffe, dass wir den Löwenanteil dieser Verände-

rungen hinter uns haben. Deshalb glaube ich, dass wir darauf setzen sollten, den Unterneh-

men, welche bei uns sind, Anreize anzubieten. Natürlich wollen wir auch neue Unternehmen 

gewinnen. Das kann und wird nur in begrenztem Maße durch finanzielle Anreize möglich 

sein. Aber ich denke, es kann und muss in immer stärkerem Maße im Bereich von Investiti-

ons- und Innovationsfreundlichkeit der Fall sein.  

An der Stelle möchte ich ein Kompliment machen: Wir haben uns vor einer Reihe von Jah-

ren, als diese Diskussion aufkam, vorgenommen, konzentriert daran zu arbeiten, dass wir 

mit Baugenehmigungen schneller werden. Wir wollten schneller werden mit entsprechenden 

Genehmigungsformen, die man für Erschließungsmaßnahmen braucht. Auf diesem Gebiet 

hat es aus meiner Sicht ein exzellentes Zusammenwirken gegeben zwischen der kommuna-

len und der staatlichen Verantwortung. Wir können heute sagen, Sie bekommen es von den 

allermeisten Unternehmerinnen und Unternehmern, die Investitionen tätigen, auch bestätigt: 

Wir sind in Deutschland an der Spitze. Wir wollen in Europa an die Spitze, weil wir immer 

stärker mit anderen europäischen Regionen konkurrieren und nicht so sehr nur innerhalb der 

deutschen Länder. Schnelle Genehmigungen sind ein ganz wichtiges Pfund. Wenn in Ingel-

heim innerhalb von sechs Monaten eine Rieseninvestition mit hohen toxischen Stoffen auf 

den Weg gebracht und der Grundstein gelegt werden kann, wenn in gut drei Monaten ein 

Werk, das eine viertel Milliarde an Investition bedeutet, bei der BASF genehmigt ist, - und ich 
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könnte viele Einzelbeispiele im mittelständischen Bereich dem hinzufügen -, dann sind wir 

auf dem richtigen Weg. Ich nenne auch die Eigenheimbauer, wo wir mit der Genehmigungs-

fiktion Ihnen, den kommunalen Verantwortlichen, und den Architekten ein eigenes hohes 

Maß an Verantwortung zugemessen haben. Diesen Weg können wir nicht einfach mit „Hur-

ra“ weitergehen, denn es gibt auch bestimmte Vorgaben, die sein müssen, wenn wir nicht 

von negativen Entwicklungen eingeholt werden wollen. Aber auszutesten, ob wir dann noch 

ein Stück weitergehen können, dazu bin ich gerne bereit.  

Dieses Streben nach Investitions- und Innovationsfähigkeit muss, was die Gesamtgesell-

schaft angeht, durch den Gedanken der Bürgergesellschaft erweitert und fortgeführt werden. 

Dabei spielen auch die veränderte Alterszusammensetzungen, die veränderten Bedingungen 

eine Rolle, was die Flexibilität der einzelnen Menschen angeht, das, was einzelnen Men-

schen abverlangt wird an Veränderungsbereitschaft. Das alles dürfen keine Gründe werden, 

dass die Dorfgemeinschaften, städtische Gemeinschaften nur noch die Ansammlung von 

Menschen sind, die nebeneinander wohnen, sondern so etwas wie Gemeinschaftsgeist 

muss in unserer Gesellschaft Platz behalten. Auch dazu ist vieles auf den Weg gebracht 

worden. Es werden weiterhin viele zusätzliche Ideen gebraucht. Auch Ideen, wie wir junge 

Menschen – aber nicht nur junge Menschen – in die Entscheidungsfindung, in die Umset-

zung von Entscheidungen im kommunalen Bereich weiter mit einbeziehen können. Projekt-

mitarbeit in einer Gemeinde ist ein Stichwort, das ich damit anklingen lassen will. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle wissen, wie klamm es in unseren Haushal-

ten aussieht. Ich möchte diesem Punkt natürlich nicht ausweichen, dafür war ich zu lange 

selbst in der Kommunalpolitik tätig. Ich will eines deutlich machen: Ich habe vorhin gesagt, 

eine der Zukunftsaufgaben wird sein, den richtigen Weg zwischen einer Entlastung von Bür-

gerinnen und Bürgern und Wirtschaft mit steuerlichen sowie  anderen Abgaben zu finden, 

aber auch den einer entsprechenden Ausstattung von Gemeinden und Staat. 

Die Steuerschätzung, die uns am vorvergangenen Freitag vorgelegt wurde, brachte zum 

Glück für die Kommunen nicht die Einschnitte, die befürchtet wurden. Für die Länder bein-

haltet sie einen überschaubaren Verlust. Für den Bund jedoch enthält sie einen gravieren-

den. Ich nenne als Stichwort die reinen Bundessteuern, etwa Tabaksteuer etc.. Diese Steu-

erschätzung hat es mit sich gebracht, dass wir eine gesamtwirtschaftliche Steuerlast in 

Deutschland haben, die jetzt noch bei 20,2 % liegt. Sie wird weiter absinken, auch dies ist 

bereits prognostiziert, auf unter 20,1 %. Wo immer man politisch steht und wie immer man 

die Spielräume einschätzt, ich kann nicht sagen, wie wir mit diesem Anteil - 20 Cent von je-

dem €, der versteuert wird, der erwirtschaftet wird - das Gemeinwesen in seiner Differen-

ziertheit und in den Aufgabenstellungen, wie wir sie bisher hatten, finanzieren werden, selbst 

wenn ich die Bereitschaft, auf manches zu verzichten, mit einkalkuliere. Ich kenne den Ein-

wand: der muss ja auch die Sozialversicherungsbeiträge mit einbeziehen, aber an dieser 
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Stelle sind wir europaweit auch im unteren Drittel der Aufwendungen. Auch dort werden die 

Aufwendungen tendenziell nicht nach unten gehen. Ich erwähne die Alterszusammenset-

zung der Gesellschaft. Welches Modell wir im Gesundheitswesen, im Rentenwesen am En-

de auch immer wählen werden, so unterschiedlich sind sie ja nicht, was diese Fragen an-

geht, da wird nicht der große Schub herkommen können. Wenn wir nicht weiter von der Sub-

stanz leben wollen, müssen wir uns über diese Frage sozusagen im biblischen Sinne, dem 

Kaiser auch zu geben, was des Kaisers ist, auseinandersetzen. Eine zu kurze Bettdecke 

kann man etwas auf die eine Seite oder etwas auf die andere Seite zerren, aber sie wird im-

mer zu kurz bleiben und irgendwer wird immer kalte Füße haben. Das will ich in aller Deut-

lichkeit sagen, dessen müssen wir uns bewusst sein. Oder wir müssen uns auf ein Umstellen 

einstellen, was eben bedeutet, nur eine Grundversorgung seitens der staatlichen Angebote, 

alles andere private Versorgungssysteme. Ich sehe nicht, dass diese Umstellung in Deutsch-

land akzeptiert würde. Ich habe dafür jetzt – wie andere auch – eineinhalb Jahre Hartz-

Diskussionen und vergleichbare Diskussionen hinter mir. Ich habe Trillerpfeifenkonzerte er-

lebt, wo es um Bruchteile Veränderungen ging von dem, was eine generelle Veränderung 

beispielsweise hin zu einem britischen System der Gesundheitsversorgung mitbringen könn-

te. Ich sage dies in aller Offenheit, damit wir uns gegenseitig nicht insoweit „in die Haare be-

kommen“ zu sagen, wenn ihr ein bisschen freundlicher zu uns wäret oder wir sagen, wenn 

ihr etwas mehr Verständnis für uns hättet, dann würden wir das alles schon hinkriegen. Die 

Decke, die derzeit zur Verfügung steht, ist zu kurz. Wir haben seitens des Landes – und das 

werden wir auch in diesem Haushalt machen – Vermögen oder Ansprüche veräußert. Der 

Bund tut dies, fast alle Länder tun dies. Eine Reihe von Ländern, auch reiche Länder wie 

Hessen beispielsweise, sind seit mehreren Jahren nicht mehr in der Lage, einen verfas-

sungsgemäßen Haushalt vorzulegen. Wir können es nur, weil wir diese Veräußerungen ma-

chen. Hier ist nur begrenzt „hin und her zu zerren“. 

Dies sei vorausgeschickt, damit ich nicht Botschaften verkünde, die am Ende nicht auf einen 

für mich aufgehbaren Nenner gebracht werden können. Ich will an einige Anstrengungen 

noch einmal erinnern. An die Anstrengungen, die Mittel aus dem kommunalen Finanzaus-

gleich stabil zu halten bei gut 1,6 Mrd. €. Ich möchte dabei darauf verweisen, dass das, was 

wir an Darlehen aufgewendet haben und aufzuwenden bereit sind, sich bis Ende des Haus-

halts, den wir jetzt gerade aufstellen, auf 634 Mio. € belaufen wird. Ich weiß auch um die Be-

denken, die vorgetragen worden sind im Kommunalen Rat und bei den Gesprächen, die wir 

geführt haben, um eine Verstetigung in Form eines Stabilisierungsfonds. Dabei beziehe ich 

ein, dass Ihnen bekannt ist, dass zwischenzeitlich von den Koalitionsfraktionen im Rahmen 

der Gespräche entsprechende Veränderungen aus Ihrer Sicht, wie ich hoffe, als wahrge-

nommene Verbesserungen – hinsichtlich des Wachstumskorridors und einiger anderer Punk-

te - mit in die Betrachtung einbezogen werden. Ich kann gut verstehen, dass man als kom-

munal Verantwortlicher sagt: „Zinsfreie Kreditierung gut und schön, aber Schuld bleibt 
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Schuld“. Wir haben, bevor wir diesen Vorschlag gemacht haben, nach Alternativen gefragt 

und gesucht. Ich muss Ihnen sagen, bisher ist mir keine Antwort untergekommen. Verzeihen 

Sie meine Offenheit, sie ist nicht unfreundlich gemeint. Jetzt zu sagen, die 300 Millionen, die 

er uns kreditiert hat, lasst sie doch einfach nach. Was würden Sie als Verwaltungsräte Ihrer 

Sparkassen sagen, wenn ein Gläubiger käme: „Du hast zwar zinsfreien Kredit, aber jetzt ist 

es so schwierig bei mir, also streich ihn doch einfach“. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass ein solches Streichen auch nicht mit dem ver-

fassungsrechtlichen Gefüge unserer Gemeinschaft zusammenzubringen wäre. Denn wir 

konnten diese Operation nur machen, weil Kredite, die zurückbezahlt werden, verfas-

sungsgrenzenunschädlich sind. Insoweit bitte ich um Verständnis, dass ich das nicht als eine 

Alternative betrachten kann, mit der ich meine Verantwortung und die Landesregierung ihre 

Verantwortung wahrnehmen. Eine andere denkbare theoretische Alternative ist, wir lassen 

es. Damit gelten die Mechanismen des Finanzausgleichsgesetzes nach zwei Jahren Aus-

gleich. Was das an Auf und Ab in der Einnahmesituation der Kommunen wieder bedeuten 

würde, was es darüber hinaus bedeuten würde, wenn die Verrechnungen der Überzahlun-

gen, die es nun mal auf Grund der dreijährigen Nullwachstumsphase oder annähernd Null-

wachstumsphase in Deutschland gegeben hat, vorgenommen werden müssten, muss ich in 

diesem Kreis auch nicht weiter ausführen. Deshalb: Ich sehe keine vernünftige Alternative, 

wenn wir an dem festhalten wollen, was die Motivation für diese Operation war, nämlich die 

Handlungsfähigkeit, wo es geht, zu erhalten, bei allen Einschränkungen, die es gibt. Letzt-

endlich hat dieses Verhalten in erheblichem Maße auch mit Impulsen in die Wirtschaft zu 

tun, gerade in die örtliche und regionale Wirtschaft, die wir dringend brauchen. 

Gestatten Sie mir eine weitere Betrachtung. Ich möchte noch einmal auf das Konnexi-

tätsprinzip verweisen. Ich will Ihnen gar nicht verschweigen, dass ich auch meine Sorgen mit 

dieser Entscheidung verbinde. Dieses Prinzip ist sicher begründbar. Wir haben eine weitge-

hende Auslegung des Konnexitätsprinzips in Rheinland-Pfalz gewählt. Meine Sorge ist, dass 

es so ausgelegt werden könnte, dass, wer immer in Mainz regiert, wer immer unterschiedli-

che kommunale Verantwortung hat, dass man sich auch gegenseitig vor den Gerichten be-

wegen könnte. Wenn das so weit käme, hätten wir ein Stück Gemeinsamkeit in der Verant-

wortung verspielt. Sie wissen, dass eine solche Befürchtung – bezogen auf das Verhältnis 

zwischen Bundesrat und Bundesregierung – durchaus keine erfundene ist und zwar unter 

unterschiedlichen Couleurs. Das war meine Sorge und deshalb: Wenn wir damit verantwor-

tungsvoll umgehen, wie dies besser geschieht, dann glaube ich, dass dieses Instrumentari-

um nicht nur zu Recht und gut begründet, sondern durchaus auch wirksam werden kann im 

Sinne einer stärkeren Verantwortungsstreuung. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch 

Standardflexibilisierung und Standardabbau erwähnen. 
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Ich will offen sagen: Ich hatte mir auch einmal gedacht, dass da viel mehr möglich ist. Wir 

haben im Jahre 2002 und 2003 in 45 Bereichen Personal- und Sachkostenstandards verän-

dert. Mit dem Standardflexibilisierungsgesetz werden 13 weitere Rechtsvorschriften abge-

baut und wir sind dabei, noch einmal auf der Grundlage unserer Entscheidungen in der 

Sparklausur im November vor einem Jahr 550 weitere zu überprüfen. Darunter 50, die unmit-

telbar und allein kommunalrelevant sind. Wir haben seit 1989 – damals hatten wir 890 Ver-

waltungsvorschriften, jetzt haben wir noch 430 – gut die Hälfte abgebaut. Ich weiß aber 

auch, es wächst ständig wieder Neues nach. Ich will da gar nicht mit dem Finger auf Europa 

zeigen, aber vieles kommt daher. Dennoch: Dieses Bemühen wird fortgesetzt werden müs-

sen. 

Meine Damen und Herren, um wieder unmittelbar zu den Finanzen zu kommen, noch ein 

Stichwort zur Gewerbesteuer. Ich hoffe, dass der Trend anhält, den wir derzeit haben, plus 

15 % im Verlauf des bisherigen Jahres, das heißt konkret: 149 Mio. € plus an Gewerbesteu-

ereinnahmen für unsere rheinland-pfälzischen Kommunen. Es gibt durchaus Hinweise, dass 

dieser Trend tendenziell anhält. Sie wissen aber auch, wenn das Verhältnis zwischen Staat 

und Kommunen angesprochen ist, dass sich diese 15 % auf 30 % erhöhen an verbleibenden 

Finanzanteilen bei den Kommunen durch die Absenkung der Gewerbesteuerumlagen jeweils 

auf Bund und Länder zur Hälfte als Ausfall der Einnahmen dort. 

Ich möchte als Letztes darauf hinweisen, dass wir Ihnen zugesagt haben, den Verbundsatz 

stabil zu halten. Diese Zusage gilt auch weiter. Ich will auch darauf hinweisen dürfen, dass 

das nicht zu Lasten einer Verschiebung des Verhältnisses zwischen allgemeinen und zwi-

schen Zweckzuweisungen geschehen ist. Ich glaube, dass wir hier ein ganz vernünftiges 

60 :40-Maß miteinander gefunden haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will durch diese Zahlen deutlich machen, dass 

aus Sicht des Landes hier durchaus in beachtlichen Größenordnungen gehandelt worden ist. 

Wir haben uns eben nicht zugunsten unseres Haushaltes einen schlanken Fuß gemacht. Ich 

bin dankbar, dass dies bisher gemeinsam getragen wurde. Ich bin bereit, über jede einzelne 

Frage, auch über die streitigen Fragen, selbstverständlich intensiv und in einer vertrauens-

vollen Weise miteinander im Gespräch zu bleiben. Ich würde doch gerne zum Schluss mei-

ner Bemerkungen feststellen: Auch bei der großen Zahl von neuen, sehr grundsätzlichen 

Herausforderungen, die wir miteinander zu bestehen haben, haben wir doch eine gute 

Grundlage, dies in breiter Gemeinsamkeit miteinander anzugehen. Würden wir dies streitig in 

jedem Detail tun, wären wir alle beschäftigt, die Presse wäre eventuell etwas glücklicher dar-

über. Ob wir damit irgendein Problem gelöst hätten, das bezweifle ich, da in der Ortsgemein-

de X oder in der Stadt Y kein Mensch uns danach fragt, ob wir miteinander über hehre 

Grundsätze streiten. Am Ende wird uns abverlangt werden – Ihnen noch ein Stück mehr als 

den Landespolitikern, da Sie unmittelbar betroffen sind -, dass bestehende Probleme gelöst 
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werden. Darum wollen wir uns über Parteigrenzen hinweg in manchen Fragen auch weiter 

gemeinsam bemühen. Für das bisherige Maß an Zusammenarbeit, welches ich unsererseits 

auch für die Zukunft anbiete, danke ich Ihnen. Alles Gute.“ 

Bm Höfer: 

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank für Ihre Ansprache, die die Situation 

der Gemeinden und des Landes sehr realistisch geschildert hat. Ich habe auch vernommen, 

dass die Meinungsunterschiede, die sicherlich in Einzelfragen festgestellt werden, zwischen 

uns noch in konstruktiven Gesprächen diskutiert werden können. Von daher bin ich zuver-

sichtlich, dass das Land auch in Zukunft Partner seiner Gemeinden sein wird. Herzlichen 

Dank.“ 

 

 

 

7. – Aussprache 

Bm/BmSt Höfer: 

„Meine Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt „Aussprache“ steht auch noch auf dem 

Programm. Gibt es Wortmeldungen Ihrerseits? Bitte.“ 

Rm Knob, G Morbach: 

„Mein Name ist Heribert Knob, ich komme aus der Einheitsgemeinde Morbach. Ich habe, sehr 

geehrter Herr Ministerpräsident, eine Frage an Sie und möchte zwei Aspekte Ihrer Rede he-

rausgreifen, nämlich ‚demographische Entwicklung’ im Zusammenhang mit der ‚Dorferneue-

rung’. Was Sie dazu gesagt haben, kann man dick unterstreichen. Allerdings gibt es meines 

Erachtens einen großen Hemmschuh, wenn eine Gemeinde bereit ist gegenzusteuern, also 

nicht weiterhin Kapital auf der Grünen Wiese zu vergraben, sondern die Bevölkerung wieder in 

die Ortskerne zu locken, indem sie dann beispielsweise unattraktive Flächen dergestalt be-

wirbt, indem sie den Menschen eine Förderung zukommen lässt und hier gibt es einen 

Hemmschuh, nämlich das Verbot der doppelten Förderung. Einmal aus der Dorferneuerung 

und die Gemeinde würde Geld in die Hand nehmen, um zusätzlich in irgendeinem Betrage 

denn zu fördern und das ist zurzeit nicht möglich. Gibt es da eine Möglichkeit?“ 
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Bm/BmSt Höfer: 

„Gibt es weitere Wortmeldungen, bevor wir dann Antworten geben? Das ist nicht der Fall, 

dann darf ich Sie bitten, auf diese Wortmeldung zu antworten.“ 

Ministerpräsident Kurt Beck: 

„Ich würde das, Herr Knob, gerne mitnehmen. Sie wissen, dass es Haushaltsgrundsätze gibt. 

Es gibt auch ein Haushaltsgrundsätzegesetz, das wir nicht mal ändern können, da es das des 

Bundes ist. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob die Doppelförderung dort ausgeschlossen ist. Ich 

denke auch an die kommunalen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Das hat auch sicher seine 

Berechtigung, dass man nicht jeden anzapft und sagt „jetzt holen wir mal“, aber ich verstehe 

Ihre Motivation in vollem Umfang zu schauen, ob man nicht die Anreize so setzen kann, dass 

die Schwelle übersprungen wird. Es gibt für manche Leute eine erhebliche Schwelle. Ich sage 

Ihnen ausdrücklich zu: Wir werden dem nachgehen. Wir werden das prüfen und uns ansehen, 

ob wir da nicht ein Stück Flexibilität schaffen können. Ich kann es jetzt unter den rechtlichen 

Gegebenheiten nicht zu Ende beurteilen.“ 

8. – Verabschiedung des bisherigen Vorsitzenden und des bisherigen 
stellvertretenden Vorsitzenden 

Der Vorsitzende ruft Punkt 8 der Tagesordnung auf und erteilt dem Ministerpräsidenten Kurt 

Beck das Wort. 

Ministerpräsident Kurt Beck: 

„Ich tue dies sehr gern, weil ich glaube, es gibt sehr viel Grund für uns alle, Ihnen, Herr See-

feldt, Ihnen, Herr Görisch, sehr herzlich zu danken. Der eine aus diesem Kreis ist jetzt sozu-

sagen hinaus in einen anderen kommunalen Verantwortungskreis gewählt worden. Herr Gö-

risch ist Landrat geworden, Glückwunsch dazu. Die Zeit an der Spitze des Gemeinde- und 

Städtebundes unseres Landes Rheinland-Pfalz war sicher eine, in der er im zeitlichen Wech-

sel mit Ihnen, sehr verehrter Herr Bürgermeister Seefeldt, für dieses Land eine Menge getan 

hat. Sie, Herr Bürgermeister Seefeldt, haben als Verbandsbürgermeister und als Ortsbürger-

meister die Erfahrungen aus dem pfälzischen Bereich mit eingebracht. Sie haben auf Ihre Art 

und Weise – so, wie Herr Görisch auf seine Art und Weise – eine besondere Autorität der 

kommunalen Familie verkörpert. Ich möchte Ihnen dafür sehr herzlich danken. Man konnte 

sich den Gemeinde- und Städtebund schon gar nicht mehr vorstellen ohne Sie beide. Ich bin 

auch sehr dankbar dafür, dass Sie beide sich nicht nur beschränkt haben auf die unmittelbare 

Interessenvertretung, sondern Sie haben auch in diesem Land eine Präsenz gezeigt bei wich-

tigen Begegnungen, die deutlich werden ließen, dass das Wort von der kommunalen Gemein-
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schaft auf der einen und von der Partnerschaft zwischen Kommunen und Staat anderen Seite 

eben nicht nur ein theoretisches Wort war. Ich will Ihnen herzlich danke sagen und alles Gute 

für die Zukunft wünschen. Ich will dies bekräftigen mit einem Überblick über geschichtliche 

und aktuelle Entwicklungen dieses Landes. Ich hoffe, dass wir uns bei vielen Gelegenheiten 

wieder begegnen. Herzlichen Dank, alles Gute für die Zukunft.“ 

VD Steenbock: 

„Ich freue mich, dass Sie, Herr Ministerpräsident, spontan dazu bereit waren, die Verabschie-

dung unserer langjährigen bisherigen Vorsitzenden heute gemeinsam mit mir vorzunehmen. 

Meine Damen und Herren, wir haben in dieser Mitgliederversammlung eine umfangreiche 

Veränderung des Vorstandes herbeigeführt. Ich möchte allen, die aus dem Vorstand ausge-

schieden sind, an dieser Stelle herzlich danken für die gute Zusammenarbeit in den vergan-

genen Jahren und für das für den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und seine Mit-

glieder Geleistete. Es sind: 

- Bürgermeister Pitzen, der in den Ruhestand getreten ist, früher war er Bezirksverbands-
vorsitzender in Trier, 

- Bürgermeister Holkenbrink, der allerdings in anderer Funktion für den Verband und sei-
ne Mitglieder tätig bleibt, 

- Oberbürgermeister Labonte und 

- Ortsbürgermeisterin Pollmann, 

- Bürgermeister Appel, nicht zu vergessen: vor kurzem 40 Jahre Bürgermeister gewesen, 
dazu an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch, und nicht zuletzt 

- Bürgermeister a.D. Gebhardt, 

die aus dem Vorstand ausgeschieden sind und die sich über lange Jahre um den Gemeinde- 

und Städtebund verdient gemacht haben.  

Wir haben ihre Verdienste bereits bei anderen Gelegenheiten gewürdigt. Ich darf aber viel-

leicht die Mitgliederversammlung noch einmal um einen herzlichen Applaus für die Genannten 

bitten. 

Diese Mitgliederversammlung ist die erste des Gemeinde- und Städtebundes, in der ein amtie-

render Landrat als Vorsitzender fungiert. Von daher ein Zeichen dafür, dass wir zu einer grö-

ßeren Kooperation kommen. Sehr geehrter Herr Görisch, lieber Ernst Walter, sieht man sich 

Deinen Lebenslauf an und das Erreichte, fragt man sich allerdings, ob das Amt des Landrates 

persönlicher Fortschritt gewesen ist oder ob es nicht besser gewesen wäre, Du wärst Bürger-

meister und Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes geblieben. Bürgermeister zu sein 

ist sowieso das beste Amt, das man erreichen kann. Ich vermute, die Mehrzahl der hier Anwe-

senden stimmt mir zu. Und dann noch Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes. Du 

hast es Dir selbst ausgesucht, nicht mehr als Bürgermeister und Vorsitzender zu kandidieren, 
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deshalb an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für 12 Jahre als Vorsitzender und stellver-

tretender Vorsitzender. 

Der Anfang war noch geprägt von einer etwas turbulenten Phase für den Verband. Aber im 

Laufe der Zeit haben wir alle dazu beigetragen, dass das unruhige Wasser sich beruhigte. Mit 

viel Geduld, mit Deiner Diskussions- und Kompromissbereitschaft, aber natürlich auch mit 

Deiner Beharrlichkeit ist ruhiges Wasser erreicht worden. Ich glaube, Du hast uns allen gehol-

fen, eine erfolgreiche und überzeugende Verbandsarbeit zu leisten, uns zu präsentieren. 

Dabei ist es in der großen Familie des Gemeinde- und Städtebundes ja nicht immer einfach, 

alle unter einen Hut zu bringen oder ihnen zumindest das Gefühl zu vermitteln, dass sie alle 

unter einem Hut wären. Das hast Du gut verstanden und sehr gut herübergebracht. Ein herzli-

ches Dankeschön dafür. 

Die Vielzahl  der Funktionen, die sich in 12 Jahren Vorsitz in einem Verband wie dem Ge-

meinde- und Städtebund für die einzelnen bzw. für das Tandem ergeben, lassen sich kaum 

aufzählen. Eigentlich gibt es ja kaum eine kommunale Organisation, wo der Vorsitzende und 

sein Stellvertreter am Schluss nicht vertreten sind, deswegen darf ich vielleicht auch für diese 

Organisation, weil sie nicht alle selbst Gelegenheit haben oder hatten, Dankeschön zu sagen, 

diesen Dank aussprechen. Dem Namen nach zu erwähnen den KAV, die Kommunalakade-

mie, den Sparkassen- und Giroverband, den Deutschen Städte- und Gemeindebund, ab-

schließend nicht zu vergessen, Herr Dr. Landsberg hat es bereits gesagt, bis hin in den Aus-

schuss der Regionen in Europa. Dankeschön auch für diese Tätigkeit, mit der du die Belange 

der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus auch in 

andere Gremien hineingetragen hast.  

Auch für unser intensives, gutes persönliches Verhältnis noch einmal Dankeschön. 

Du bist jetzt Landrat des Kreises Alzey-Worms geworden, das war Dein Wunsch und Dein 

Ziel. Nur weil es Dein Wunsch und Dein Ziel war, lassen wir Dich ziehen. Alle guten Wünsche 

auf den Weg und ein herzliches Dankeschön, das ich durch die Überreichung der Ehrenur-

kunde des Gemeinde- und Städtebundes und ein Bild Deiner bisherigen Wirkungsstätte, damit 

Du es letzten Endes nicht vergisst, zum Ausdruck bringen möchte. Vielen Dank. 

Den Blumenstrauß für Deine liebe Frau werde ich gleich überreichen. Liebe Heidi, auch an 

dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön. Wenn jemand Vorsitzender beim Ge-

meinde- und Städtebund ist, dann muss auch die Frau leider allzu häufig auf ihren Mann ver-

zichten, denn da kommen zu den Bürgermeisterterminen auch noch die für den Vorsitzenden 

hinzu. 

Meine Damen und Herren, als ich 1972 nach Rheinland-Pfalz kam, lernte ich einen Kämmerer 

in der Verbandsgemeinde Kastellaun kennen, der sich damals gerade als Bürgermeister in der 

Pfalz beworben hatte und genommen worden war. Sehr geehrter Herr Seefeldt, lieber Man-
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fred, Du bist zwar nicht die ganzen 12 Jahre mit Ernst Walter Görisch Vorsitzender und Stell-

vertreter gewesen, so 100 %ig hat diese zeitliche Übereinstimmung nicht geklappt, aber 

10 Jahre sind es dann doch geworden. Ich persönlich habe immer den Eindruck gehabt, wir 

kennen uns schon eine Ewigkeit. Bei uns beiden gilt das sicherlich auch. 

Es war für mich immer faszinierend, meine Damen und Herren, zu beobachten, wie ein gebür-

tiger Pommer, stammend dann aus dem Hunsrück, das hat er immer wieder artikuliert, dann 

trotzdem in der Pfalz er die bodenständigen Pfälzer davon überzeugen konnte, dass er die 

richtige Personalauswahl war. Es war für mich immer faszinierend, dass die Pfälzer gelegent-

lich auch noch einen Messfremden tatsächlich akzeptieren und aufnehmen. 

Ab 1974 ist bei Dir dann auch noch die Funktion des Ortsbürgermeisters in Personalunion hin-

zugekommen. Außerdem warst Du – genau wie Ernst Walter auch – eigentlich die ganze Zeit 

im Kreistag. Ich wollte an dieser Stelle noch einmal eines deutlich machen, meine Damen und 

Herren: Für mich gehört zur Funktion des Bürgermeisters auch, dass er nach Möglichkeit für 

den Kreistag kandidiert und möglichst viele von uns dann hinterher dort Mitglied sind. Die bei-

den Vorsitzenden haben das mit gutem Beispiel immer so praktiziert. Ich wünschte mir, es gä-

be noch mehr, die das tun würden. 

Im Gegensatz zu Herrn Görisch, der im Gemeinde- und Städtebund gleich oben angefangen 

hat, musste Herr Seefeldt sich erst hochdienen. Er war als Kreisvorsitzender tätig, lange Zeit 

auch Vorsitzender des Bürgermeisterverbandes. Ich vermute, die meisten, die hier sitzen, 

kennen ihn aus der Zeit, als er schon als Vorsitzender des Bürgermeisterverbandes tätig war. 

Dass ihn irgendwann das Schicksal des Vorsitzes im Gemeinde- und Städtebundes ereilte, 

war dann sicherlich auch nicht so ganz außergewöhnlich. 

Du hast immer, das ist eben schon beim Ministerpräsidenten zum Ausdruck gekommen, gro-

ßes Vertrauen bei den Kolleginnen und Kollegen gehabt. Für einen Vorsitzenden des Ge-

meinde- und Städtebundes ein unschätzbarer Wert. Viele Funktionen hast du für den Ge-

meinde- und Städtebund ausgeübt. In diesen Funktionen – ich habe sie bereits aufgezählt 

beim Kollegen Görisch -, warst Du geschätzt und hast den Verband mit großer Inbrunst und 

mit viel Überzeugung vertreten. Man hat Dir immer angemerkt, dass Dir die gemeinsame 

kommunale Sache noch ein Herzensanliegen war und ist. Auch Dir, lieber Manfred, möchte 

ich sehr herzlich persönlich danken für die Freundschaft und Unterstützung in all den vielen 

Jahren. Es war immer angenehm, freundschaftlich und auch sehr sachbezogen, wie wir mit-

einander umgegangen sind. 

Wenn die beiden Vorsitzenden gelegentlich schon einmal ein Problem mit dem Geschäftsfüh-

rer hatten, auch das kommt vor, meine Damen und Herren, das ist absolut normal, haben wir 

das, glaube ich, - oder sagen wir mal besonders Dank Dir – haben wir das dann immer wieder 

aus der Welt geschafft. 



- 45 - 

 

 

Du hast jetzt die kommunalpolitische Bühne verlassen und kannst deshalb als Vorsitzender 

nicht weitermachen. Ich – und ich glaube, viele der hier Sitzenden, viele im Gemeinde- und 

Städtebund – bedauern das, jedoch ist der Wählerwille nun einmal zu akzeptieren. Deshalb an 

dieser Stelle auch in Deine Richtung: Wir werden Dich vermissen und sind traurig, dass du die 

Funktionen im GStB aufgegeben hast. Beim Ernst Walter weiß man ja nie, was noch alles 

kommt im Laufe seines weiteren beruflichen Lebens, aber bei Dir sind diese Funktionen zu 

Ende. Deswegen, lieber Manfred, ein herzliches Dankeschön für die Arbeit, die Du für den 

GStB geleistet hast. Die kürzlich verliehene Freiherr-vom-Stein-Plakette war die erste zusätzli-

che Auszeichnung. Die zweite ist letzte Woche gekommen in Form eines weiteren Enkelkin-

des. Auch Dir als Anerkennung von Seiten des Gemeinde- und Städtebundes die Ehrenur-

kunde und einen Überblick über die Stätte Deines Wirkens. Herzlichen Dank und alles Gute. 

Auch an die liebe Gudrun Seefeldt noch das herzliche Dankeschön in gleicher Art und Weise. 

Liebe Anwesende, Sie haben – soweit Sie Männer sind – meistens eine Frau um sich. Bei ei-

nem Bürgermeister als Ehemann ist es nicht immer ganz einfach, noch zeitliche Ressourcen 

zu finden, wann man mit ihm umgehen kann. Wenn er dann noch besondere Funktionen als 

Vorsitzender beim Gemeinde- und Städtebund hat, dann verdoppeln sich solche Probleme. 

Deswegen auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön, auch Dir, liebe Gud-

run Seefeldt, dafür, dass Du ihn so häufig entbehren musstest. Wir danken Dir, dass Du im-

mer Verständnis dafür gehabt hast und dass Du Dich nie dagegen gewehrt hast, genauso we-

nig wie die Heidi Görisch. Vielen Dank Euch beiden.“ 

Bm Seefeldt: 

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

lieber Reimer Steenbock, 

ich will es nicht lange machen, aber es ist doch angebracht, ein paar Worte des Dankes zu 

sagen. Ihnen, Herr Ministerpräsident, für die Würdigung unserer gemeinsamen Arbeit, 

Ernst Walter Görisch und meine, für die kommunale Familie und den Gemeinde- und Städte-

bund. Dir, lieber Reimer Steenbock, ebenfalls für die würdigenden Worte, die Du für uns ge-

sprochen hast. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 10 Jahre durfte ich an der Spitze 

des Gemeinde- und Städtebundes mitwirken, mitgestalten und verhandeln. Ich habe immer 

versucht, das Beste für die Kommunen herauszuholen. Ich habe mich stets als kommunaler 

Vertreter verstanden. Es freut mich, dass heute noch einmal herausgestellt wurde, dass ich 

dabei gerade auch Ihr Vertrauen erhalten habe, dass Sie darauf vertraut haben, dass ich 

nachhaltig um die kommunale Familie bemüht bin und mich entsprechend um das kommunale 

Interesse bei der Landesregierung und dem Landtag einsetze, ja sogar kämpfe. 
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Ich habe Kameradschaft von Ihnen erhalten, habe gar Freundschaft erfahren dürfen, für die 

ich mich sehr herzlich bedanke. Es waren 10 wertvolle Jahre für mich. Ich habe viel über den 

eigenen Gartenzaun hinausschauen können, habe viel mitnehmen können, auch der eigenen 

Bürgerschaft, für die ich besondere Verantwortung getragen habe. Auch persönlich hat es mir 

sehr viel Spaß und Freude gemacht. Es war mir nie zuviel. 

Ich hoffe, dass auch die neuen Vorsitzenden, der neue Vorstand entsprechend für die kom-

munale Familie tätig sein werden, dass sie alle in ihren Aufgaben eine Erfüllung finden und 

das Beste für unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen. Nochmals herzlichen Dank und Ihnen 

alles Gute.“ 

 

 

 

9. – Schlusswort des neu gewählten Vorsitzenden 

Bm/BmSt Höfer: 

„Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

verehrte Gäste, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren, 

am Ende dieser Veranstaltung habe ich mit meinem Schlusswort zwei Aufgaben zu erfüllen. 

Zum einen, das Erlebte zusammenzufassen und einen Ausblick auf unsere zukünftige Arbeit 

zu geben, zum anderen aber auch zügig zum Abschluss des offiziellen und feierlichen Teiles 

zu kommen. 

Programmatische Aussagen zur künftigen Arbeit des Gemeinde- und Städtebundes Rhein-

land-Pfalz, wie wir, mein Kollege im Vorsitz, Winfried Manns, sowie der zu zwei Dritteln neu 

gewählte Vorstand, es uns vorstellen, werden bald an anderer Stelle erfolgen. Ich nenne nur 

die Themen „Verwaltungsmodernisierung, Reduzierung kommunaler Standards, Zukunftsfä-

higkeit der Kommunalstrukturen, demografische Entwicklung und Kommunalfinanzen“. 

Heute sollen deshalb wenige andere Stichworte, die mir besonders wichtig erscheinen, genü-

gen. 

1. Der GStB ist eine Interessenvertretung. Und zwar die Interessenvertretung der Kommu-

nen im kreisangehörigen Raum. Diese Aufgabe hat er zunächst nach innen, also gegen-

über den Mitgliedskommunen, durch umfassende, gute und preiswerte Dienstleistungen 
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zu erfüllen. Unsere Geschäftsstelle mit den hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern ist dabei ein sehr wichtiger Stützpfeiler und hilft gerne. 

2. Nach außen gehört zur Interessenvertretung, dass Landtag und Landesregierung im 

GStB einen kooperativen und konstruktiven Gesprächspartner finden, der sich, nötigen-

falls auch kritisch, meldet, wenn es um die Sache der Kommunen geht. 

Außerdem sind eine gute Öffentlichkeitsarbeit sowie die Mitarbeit im Deutschen Städte- 

und Gemeindebund wesentliche Bestandteile einer erfolgreichen Arbeit. 

3. Wir sind nur gemeinsam stark: Die beiden anderen kommunalpolitischen Spitzenverbän-

de, der Landkreistag und der Städtetag sind unsere natürlichen Partner und Verbündete. 

Bei allem Interessenwiderstreit untereinander, dürfen wir nicht vergessen, dass die 

„kommunale Familie“ nur dann das nötige Gehör findet, wenn sie in einer Sprache 

spricht. Es ist meinem Kollegen Manns und mir ein besonderes Anliegen, diese Gemein-

samkeit zu bewahren und zu stärken. 

Natürlich darf bei einer solchen Gelegenheit der Dank an die ausgeschiedenen Vorsitzenden 

Ernst Walter Görisch und Manfred Seefeldt sowie an den bisherigen Vorstand nicht fehlen. 

Herr Görisch und Herr Seefeldt sind vorhin von unserem Ministerpräsidenten Kurt Beck in 

würdiger Form verabschiedet worden. 

Namens des GStB RP darf ich den beiden Vorsitzenden sowie dem Vorstand einen ganz 

herzlichen Dank für die Arbeit, die zehn Jahre lang äußerst harmonisch und effektiv geleistet 

wurde, aussprechen. Der GStB RP hat sich in dieser Zeit als starker Verband weiterentwickelt 

und sich auch auf Bundesebene einen bedeutenden Platz erworben. 

Manfred Seefeldt wurde vor wenigen Tagen mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette, der höchsten 

Ehrung für rheinland-pfälzische Kommunalpolitiker, ausgezeichnet. Dazu sagen wir herzlichen 

Glückwunsch. 

Ernst Walter Görisch wünschen wir für sein neues Amt als Landrat alles Gute und eine glückli-

che Hand. Er wird das Band zum kreisangehörigen Raum nicht abreißen lassen. 

Damit darf ich den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung des Gemeinde- und Städtebun-

des Rheinland-Pfalz schließen und Sie ganz herzlich einladen zu bleiben und bei einem 

schmackhaften Imbiss nebst Getränken noch ein paar anregende Gespräche zu führen. Die 

Schüler Band des Gymnasiums Nieder-Olm wird uns dabei musikalisch unterhalten. 

Sie sind alle herzlich eingeladen, unsere Gäste zu sein.“ 



- 48 - 

 

 

Ende der Mitgliederversammlung: 12.40 Uhr 

Mainz, den 21.11.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Ernst Walter Görisch ) 

Vorsitzender bis TOP 5 

( Heijo Höfer ) 

Vorsitzender ab TOP 5 

( Reimer Steenbock )

Verbandsdirektor

 


